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Der Senat von Berlin     
IntArbSoz – II A  
Tel.: 9(0)28 - 1424 
 
 
 
An das 
Abgeordnetenhaus von Berlin 
 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
 
V o r b l a t t  

Vorlage - zur Beschlussfassung - 

über das Gesetz zur Umsetzung der Verhältnismäßigkeitsrichtlinie (Richtlinie [EU] 
2018/958 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine 
Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen) und weite-
rer europäischer Vorschriften im Bereich öffentlich-rechtlicher Körperschaften (Kam-
mern) - (Berliner Verhältnismäßigkeitsprüfungsgesetz – BlnVHMPG) 
 
 
A. Problem 

 
Die am 30. Juli 2018 in Kraft getretene Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprü-
fung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen, (ABl. L 173 vom 9.7.2018, S. 25) 
ist in nationales Recht umzusetzen - sowohl auf Bundes- als auch auf Landes-
ebene. Die Umsetzungsfrist endete am 30. Juli 2020. Es besteht daher eine hohe 
Dringlichkeit, das Berliner Landesrecht an die Richtlinie anzupassen. 
 
Die Richtlinie (EU) 2018/958 knüpft an die Richtlinie 2005/36/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22; L 271 vom 
16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, S. 28; L 33 vom 3.2.2009, S. 49; L 305 
vom 24.10.2014, S. 115), die zuletzt durch den Delegierten Beschluss (EU) 
2020/548 (ABl. L 131 vom 24.4.2020, S. 1) geändert worden ist, an. Gemäß der 
Richtlinie 2005/36/EG in der jeweils geltenden Fassung sind die Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union verpflichtet, die Verhältnismäßigkeit von nationalen An-
forderungen, die den Zugang zu reglementierten Berufen oder deren Ausübung 
beschränken, zu überprüfen und die Ergebnisse dieser Prüfung der Kommission 
vorzulegen. Da das in der Richtlinie 2005/36/EG dafür vorgesehene Verfahren 
nach Auffassung der Europäischen Kommission einen Mangel an Klarheit bezüg-
lich der Prüfkriterien und eine uneinheitliche Kontrolle dieser Kriterien offenbart 
hat, hat die Kommission es für notwendig angesehen, den Mitgliedstaaten ein 
Prüfungsschema („Raster“) für die Durchführung der Verhältnismäßigkeitsprü-
fung an die Hand zu geben. Vor diesem Hintergrund wurde die nun umzuset-
zende Richtlinie (EU) 2018/958 erlassen. 
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Die Europäische Kommission hat darüber hinaus eine unzureichende Umsetzung der 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen (Richtlinie 2005/36/EG; ABl. EU Nr. L 255 S. 22) 
in der Fassung vom 20. November 2013 (Richtlinie 2013/55/EU; ABl. EU Nr. L 354 S. 132) 
moniert. Hiervon sind in jeweils einem Punkt die Berufsbezeichnung der Ingenieu-
rin beziehungsweise des Ingenieurs sowie die Berufsbezeichnung der Beratenden 
Ingenieurin und des Beratenden Ingenieurs betroffen. 
 

B. Lösung 
 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die Richtlinie (EU) 2018/958 für den Be-
reich der öffentlich-rechtlichen Körperschaften (Kammern) und sonstiger juristi-
scher Personen des öffentlichen Rechts, die aufgrund von Landesrecht über die 
Befugnis zur Rechtsetzung verfügen, umgesetzt werden. Die öffentlich-rechtli-
chen Körperschaften sollen im jeweiligen Fachrecht verpflichtet werden, die Vor-
gaben der Richtlinie (EU) 2018/958 zu beachten. Dazu sind Änderungen des 
Berliner Architekten- und Baukammergesetzes und des Berliner Heilberufekam-
mergesetzes erforderlich. Da bereits jetzt Berufsreglementierungen nach gelten-
dem Verfassungsrecht und Europarecht den Anforderungen der Verhältnismä-
ßigkeit genügen müssen, soll die Richtlinie (EU) 2018/958 so umgesetzt werden, 
dass den europarechtlichen Anforderungen an die Umsetzung der Richtlinie ge-
nüge getan, hierüber aber auch nicht hinausgegangen wird.  
 
Für Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, die vom Land Berlin zu 
erlassen sind, soll ergänzend zu diesem Gesetzentwurf in einem gesonderten 
Rechtsakt eine Änderung der Gemeinsame Geschäftsordnung für die Berliner 
Verwaltung, Besonderer Teil (GGO II) vorgenommen werden. Die GGO II soll für 
diese Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften eine Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung vorsehen. 

 
C. Alternative/Rechtsfolgenabschätzung 

Die Änderung des Berliner Architekten- und Baukammergesetzes und des Berli-
ner Heilberufekammergesetzes ist zwingend erforderlich, um die sich aus der 
Richtlinie (EU) 2018/958 ergebenen Verpflichtungen der Architektenkammer, der 
Baukammer und der Kammern der verschiedenen Heilberufe sowie der rechts-
aufsichtführenden Stellen zu regeln.  
 
Im Gegensatz zur Alternative, diese Verpflichtungen in einem gesonderten Ge-
setz zu regeln, hat die Aufnahme der Regelungen in die jeweiligen Kammerge-
setze die Vorteile, dass die Regelungen in das spezifische Normengefüge einge-
passt werden können und die Regelungen eine höhere Bekanntheit und damit 
Beachtung erlangen. Außerdem wird die Rechtsanwendung erleichtert. 
 
Das Berliner Architekten- und Baukammergesetz sowie das Ingenieurgesetz wer-
den um eine Umsetzungsvorschrift zur Richtlinie 2005/36/EG in der Fassung der 
Richtlinie 2013/55/EU ergänzt. 
 

D. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter 
Der Gesetzentwurf hat keine Gleichstellungsrelevanz. 

 
E. Auswirkungen auf das elektronische Verwaltungshandeln 

Keine. 
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F. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 
 Keine. 
 
G. Gesamtkosten 

Berufsreglementierungen mussten auch schon vor dem Inkrafttreten der Richtli-
nie (EU) 2018/958 nach Verfassungs- und Europarecht dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit genügen. Mit der Umsetzung der Richtlinie sind aber auch neue 
oder detailliertere Prüf-, Dokumentations-, Beteiligungs-, Informations- und Veröf-
fentlichungspflichten verbunden. Diese verursachen, je nach Art und Umfang des 
Normsetzungsvorhabens bei Kammern und den Aufsichtsbehörden einen erhöh-
ten, derzeit nicht bezifferbaren Vollzugsaufwand. Der Mehraufwand für die Auf-
sichtsbehörden wird zunächst aus den vorhandenen Mitteln finanziert.  
 

H. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg 
Der Gesetzentwurf hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Zusammenar-
beit mit dem Land Brandenburg. Das Land Brandenburg setzt die Richtlinie (EU) 
2018/958 ebenso wie Berlin in zwei Rechtsakten, nämlich mit einem Artikelge-
setz für den Bereich der Kammern sowie einer Änderung der Gemeinsamen Ge-
schäftsordnung für die Ministerien des Landes Brandenburg in Landesrecht um. 

 
I. Zuständigkeit 

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 
Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe 
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Der Senat von Berlin 
IntArbSoz– II A – 
Tel.: 9(0)28 - 1424 
 
 
 
An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 
 
 
V o r l a g e  
 
- zur Beschlussfassung - 

 
über das Gesetz zur Umsetzung der Verhältnismäßigkeitsrichtlinie (Richtlinie [EU] 
2018/958 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine 
Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen) und weite-
rer europäischer Vorschriften im Bereich öffentlich-rechtlicher Körperschaften (Kam-
mern) - (Berliner Verhältnismäßigkeitsprüfungsgesetz – BlnVHMPG) 
___________________________________________________________________ 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 

 

Gesetz zur Umsetzung der Verhältnismäßigkeitsrichtlinie (Richtlinie [EU] 

2018/958 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 

über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementie-

rungen) und weiterer europäischer Vorschriften im Bereich öffentlich-recht-

licher Körperschaften (Kammern) 

(Berliner Verhältnismäßigkeitsprüfungsgesetz – BlnVHMPG) 1 

 

 

Vom 

 

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

                                                
1 Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 28. Juni 2018 über die Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglemen-
tierungen (ABl. L 173, vom 9.7.2018, S. 25). Artikel 1 und 3 dieses Gesetzes dienen außerdem der 
Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Septem-
ber 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22; L 271 
vom 16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, S. 28; L 33 vom 3.2.2009, S. 49) in der Fassung der 
Richtlinie 2013/55/EU (ABl. L 354 vom 23.12.2013, S. 132, L 95 vom 9.4.2016, S. 20). 
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Inhaltsübersicht 

 
Artikel 1 Änderung des Berliner Architekten- und Baukammergeset-

zes  
 
Artikel 2  Änderung des Berliner Heilberufekammergesetzes 
 
Artikel 3  Änderung des Ingenieurgesetzes 
 
Artikel 4  Inkrafttreten 
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Artikel 1 

Änderung des Berliner Architekten- und Baukammergesetzes (ABKG) 

Das Berliner Architekten- und Baukammergesetz vom 6. Juli 2006 (GVBl. S. 720), 
das zuletzt durch Artikel 54 des Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. Der amtlichen Fußnote der Überschrift wird folgender Satz angefügt: 
„Darüber hinaus dienen die §§ 12 und 44 sowie die Anlagen dieses Gesetzes der 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Be-
rufsreglementierungen (ABl. L 173 vom 9.7.2018, S. 25). Dieses Gesetz dient außer-
dem der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
(ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22; L 271 vom 16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, 
S. 28; L 33 vom 3.2.2009, S. 49) in der Fassung der Richtlinie 2013/55/EU (ABl. L 
354 vom 23.12.2013, S. 132, L 95 vom 9.4.2016, S. 20).“  
 
2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

Der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe „§ 65“ die Angabe „Anlage (zu § 12 Ab-
satz 4a)“ angefügt. 

 
3. § 12 wird wie folgt geändert: 

 
a) Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 4a und 4b eingefügt: 
 
„(4a) Sowohl bei Erlass als auch bei der Änderung und der Aufhebung von Sat-
zungen sind die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 28. Juni 2018 über die Verhältnismäßigkeitsprüfung vor 
Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABl. L 173 vom 9.7.2018, S. 25) in der je-
weils geltenden Fassung zu beachten. Eine Vorschrift im Geltungsbereich dieser 
Richtlinie muss durch Ziele des Allgemeininteresses im Sinne des Artikels 6 der 
Richtlinie gerechtfertigt sein und ist anhand der in der Anlage zu diesem Gesetz 
festgelegten Kriterien auf ihre Verhältnismäßigkeit zu prüfen. Der Umfang der Prü-
fung muss im Verhältnis zu der Art, dem Inhalt und den Auswirkungen der Vor-
schrift stehen. Die Vorschrift ist so ausführlich zu erläutern, dass durch die Auf-
sichtsbehörde ihre Übereinstimmung mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz be-
wertet werden kann. Die Gründe, aus denen sich ergibt, dass sie gerechtfertigt 
und verhältnismäßig ist, sind durch qualitative und, soweit möglich und relevant, 
quantitative Elemente zu substantiieren.  
 
(4b) Bei einer Vorschrift im Sinne des Absatzes 4a Satz 1 ist die Öffentlichkeit 
nach Artikel 8 der Richtlinie (EU) 2018/958 zu beteiligen. Vor der Beschlussfas-
sung der Vertreterversammlung über eine Vorschrift ist auf der Internetseite der 
Kammer und sofern möglich auf andere geeignete Weise ein Entwurf mit Begrün-
dung und Darlegung der Übereinstimmung mit den Vorgaben der Richtlinie (EU) 
2018/958 für einen angemessenen Zeitraum, der zwei Wochen nicht unterschrei-
ten darf, mit der Gelegenheit zur Stellungnahme zu veröffentlichen. Näheres wird 
durch die Satzung bestimmt; insbesondere ist sicherzustellen, dass unter Berück-
sichtigung des Zeitpunktes und der sonstigen Umstände der Veröffentlichung frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen in den Entscheidungsprozess der Vertreter-
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versammlung einfließen können. Soweit die Vorschrift nicht unerhebliche Auswir-
kungen auf Personen haben kann, die nicht der Kammer angehören, ist vor der 
Beschlussfassung eine öffentliche Konsultation durchzuführen, soweit dies unter 
Berücksichtigung des Aufwandes nicht unverhältnismäßig ist. Bei der Abwägung 
des Erfordernisses einer öffentlichen Konsultation sind die Größe des potenziell 
betroffenen Personenkreises und die Intensität der Auswirkungen auf denselben 
zu berücksichtigen.“  
 
b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
 
„(5) Alle Beschlüsse der Vertreterversammlung zu Absatz 1 Nummern 1, 2, 3, 7, 8 
und 9 sowie alle Vorschriften im Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Im Rahmen 
der Genehmigung hat sie auch zu prüfen, ob die Vorgaben der Richtlinie (EU) 
2018/958 in der jeweils geltenden Fassung eingehalten wurden. Zu diesem Zweck 
hat die Kammer der Aufsichtsbehörde die Unterlagen inklusive der im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen zuzuleiten, aus denen 
sich die Einhaltung der Vorgaben nach Absatz 4a Satz 2 und Absatz 4b ergibt. 
Insbesondere hat die Kammer die Gründe zu übermitteln aufgrund derer sie die 
jeweilige Vorschrift im Sinne des Absatzes 4a Satz 2 als gerechtfertigt, notwendig 
und verhältnismäßig beurteilt hat.“  

 
c) Dem § 12 wird folgender Absatz 6 angefügt: 
 
„(6) Die Kammer hat nach dem Erlass einer Vorschrift im Sinne des Absatzes 4a 
Satz 1 ihre Übereinstimmung mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu überwa-
chen und bei einer Änderung tatsächlicher Umstände oder rechtlicher Rahmenbe-
dingungen zu prüfen, ob die Vorschrift anzupassen ist; dies ist durch die Aufsichts-
behörde im Rahmen der Aufsicht zu prüfen. Hierzu hat die Kammer der Aufsichts-
behörde für jedes Kalenderjahr einen Prüfbericht bis spätestens zum 31. März des 
Folgejahres zu übermitteln. Diesem Prüfbericht sind als Anlage alle bei der Kam-
mer eingegangenen Stellungnahmen zu übermitteln, bei denen eine Relevanz für 
die Prüfung der Verhältnismäßigkeit nach der Richtlinie (EU) 2018/958 nicht aus-
geschlossen werden kann. Die Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die Gründe, 
nach denen Vorschriften als gerechtfertigt, notwendig und verhältnismäßig beur-
teilt wurden und die der Europäischen Kommission nach Artikel 59 Absatz 5 der 
Richtlinie 2005/36/EG mitzuteilen sind, in die in Artikel 59 Absatz 1 der Richtlinie 
2005/36/EG genannte Datenbank für reglementierte Berufe eingegeben werden 
und nimmt die zu den Eintragungen vorgebrachten Stellungnahmen anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und diesen gleichgestellten Staaten sowie 
interessierter Kreise entgegen.“ 
 

4. § 35 Absatz 1 Nummern 3 bis 5 werden wie folgt gefasst: 
 
„3. seinen Beruf freischaffend oder als gesetzliche Vertreterin oder gesetzlicher 

Vertreter einer Ingenieurgesellschaft ausübt, 
 
4. auf Grund des Ingenieurgesetzes die Berufsbezeichnung „Ingenieurin“ oder „In-

genieur“ führen darf oder eine Berufsausbildung für die in § 30 genannten Auf-
gaben seiner Fachrichtung an einer Universität, Hochschule oder Fachhoch-
schule mit Erfolg abgeschlossen hat, die eine Mindestregelstudienzeit von vier 
Jahren oder acht Semestern umfasst und 
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5. eine einschlägige praktische Tätigkeit von zwei Jahren ausgeübt oder die Befä-

higung zum höheren bau- oder vermessungstechnischen Verwaltungsdienst er-
worben hat; § 2a des Ingenieurgesetzes gilt entsprechend.“ 

 
5. § 44 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

 
„(5) Beschlüsse der Vertreterversammlung zu Absatz 1 Nummer 1 bis 3 sowie alle 
Vorschriften im Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. § 12 Absätze 4a bis 6 gel-
ten entsprechend.“ 

 
6. Dem Gesetz wird die folgende Anlage angefügt: 

 
 
„Anlage (zu § 12 Absatz 4a) 
 

Durchführung der Verhältnismäßigkeitsprüfung 
 
Die Prüfung der Verhältnismäßigkeit gemäß § 12 Absatz 4a und § 44 Absatz 5 ist 
anhand der folgenden Kriterien durchzuführen: 
 
(1) Satzungsregelungen müssen für die Verwirklichung des angestrebten Ziels ge-

eignet sein und dürfen nicht über das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche 
Maß hinausgehen. Zu diesem Zweck berücksichtigen die Kammern  
 
a) die Eigenart der mit den angestrebten Zielen des Allgemeininteresses ver-
bundenen Risiken, insbesondere der Risiken für Dienstleistungsempfängerin-
nen und -empfänger, einschließlich Verbraucherinnen und Verbraucher, Be-
rufsangehörige und Dritte; 
b) ob bestehende Regelungen spezifischer oder allgemeiner Art, etwa die Re-
gelungen in Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Produktsicherheit oder des 
Verbraucherschutzes, nicht ausreichen, um das angestrebte Ziel zu erreichen; 
c) die Eignung der Vorschriften hinsichtlich ihrer Angemessenheit zur Errei-
chung des angestrebten Ziels, und ob sie diesem Ziel tatsächlich in kohärenter 
und systematischer Weise gerecht werden und somit den Risiken entgegen-
wirken, die bei vergleichbaren Tätigkeiten in ähnlicher Weise identifiziert wur-
den; 
d) die Auswirkungen auf den freien Personen- und Dienstleistungsverkehr in-
nerhalb der Union, die Wahlmöglichkeiten für die Verbraucherinnen und Ver-
braucher und die Qualität der bereitgestellten Dienstleistungen; 
e) die Möglichkeit des Rückgriffs auf gelindere Mittel zur Erreichung des im 
Allgemeininteresse liegenden Ziels; für die Zwecke dieses Buchstabens, wenn 
die Vorschriften nur durch den Verbraucherschutz gerechtfertigt sind und sich 
die identifizierten Risiken auf das Verhältnis zwischen der oder dem Berufsan-
gehörigen und der Verbraucherin oder dem Verbraucher beschränken und 
sich deshalb nicht negativ auf Dritte auswirken, prüfen die Mitgliedstaaten ins-
besondere, ob das Ziel durch Maßnahmen erreicht werden kann, die gelinder 
sind, als die Tätigkeiten vorzubehalten; 
f) die Wirkung der neuen oder geänderten Vorschriften, wenn sie mit anderen 
Vorschriften, die den Zugang zu reglementierten Berufen oder deren Aus-
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übung beschränken, kombiniert werden, und insbesondere, wie die neuen o-
der geänderten Vorschriften kombiniert mit anderen Anforderungen zum Errei-
chen desselben im Allgemeininteresse liegenden Ziels beitragen und ob sie 
hierfür notwendig sind. 

 
(2) Die Kammer berücksichtigt zudem die folgenden Elemente, wenn dies für die 

Art und den Inhalt der neu eingeführten oder geänderten Vorschrift relevant ist: 
 
a) den Zusammenhang zwischen dem Umfang der von einem Beruf erfassten 
oder einem Beruf vorbehaltenen Tätigkeiten und der erforderlichen Berufsqua-
lifikation; 
b) den Zusammenhang zwischen der Komplexität der betreffenden Aufgaben 
und der Notwendigkeit, dass diejenigen, die sie wahrnehmen, im Besitz einer 
bestimmten Berufsqualifikation sind, insbesondere in Bezug auf Niveau, Ei-
genart und Dauer der erforderlichen Ausbildung oder Erfahrung; 
c) die Möglichkeit zum Erlangen der beruflichen Qualifikation auf alternativen 
Wegen; 
d) ob und warum die bestimmten Berufen vorbehaltenen Tätigkeiten mit ande-
ren Berufen geteilt oder nicht geteilt werden können; 
e) den Grad an Autonomie bei der Ausübung eines reglementierten Berufs 
und die Auswirkungen von Organisations- und Überwachungsmodalitäten auf 
die Erreichung des angestrebten Ziels, insbesondere wenn die mit einem reg-
lementierten Beruf zusammenhängenden Tätigkeiten unter der Kontrolle und 
Verantwortung einer ordnungsgemäß qualifizierten Fachkraft stehen; 
f) die wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen, die die Informa-
tionsasymmetrie zwischen Berufsangehörigen und Verbrauchern tatsächlich 
abbauen oder verstärken können. 

 
(3) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe f prüft die Kammer die Auswirkungen 

der neuen oder geänderten Vorschrift, wenn sie mit einer oder mehreren Anfor-
derungen kombiniert wird, wobei die Tatsache zu berücksichtigen ist, dass 
diese Auswirkungen sowohl positiv als auch negativ sein können, und insbe-
sondere die folgenden: 
 
a) Tätigkeitsvorbehalte, geschützte Berufsbezeichnung oder jede sonstige 
Form der Reglementierung im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der 
Richtlinie 2005/36/EG; 
b) Verpflichtungen zur kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung; 
c) Vorschriften in Bezug auf Berufsorganisation, Standesregeln und Überwa-
chung; 
d) Pflichtmitgliedschaft in einer Berufsorganisation, Registrierungs- und Ge-
nehmigungsregelungen, insbesondere wenn diese Anforderungen den Besitz 
einer bestimmten Berufsqualifikation implizieren; 
e) quantitative Beschränkungen, insbesondere Anforderungen, die die Zahl 
der Zulassungen zur Ausübung eines Berufs begrenzen oder eine Mindest-  
oder Höchstzahl der Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer, Geschäftsführe-
rinnen oder Geschäftsführer oder Vertreterinnen oder Vertreter festsetzen, die 
bestimmte Berufsqualifikationen besitzen; 
f) Anforderungen an bestimmte Rechtsformen oder Anforderungen in Bezug 
auf die Beteiligungsstruktur oder Geschäftsleitung eines Unternehmens, so-
weit diese Anforderungen unmittelbar mit der Ausübung des reglementierten 
Berufs zusammenhängen; 



10 

g) geografische Beschränkungen, einschließlich dann, wenn der Beruf in Tei-
len eines Mitgliedstaats in einer Weise reglementiert ist, die sich von der Reg-
lementierung in anderen Teilen unterscheidet; 
h) Anforderungen, die die gemeinschaftliche oder partnerschaftliche Ausübung 
eines reglementierten Berufs beschränken, sowie Unvereinbarkeitsregeln; 
i) Anforderungen an den Versicherungsschutz oder andere Mittel des persönli-
chen oder kollektiven Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht; 
j) Anforderungen an Sprachkenntnisse, soweit diese für die Ausübung des Be-
rufs erforderlich sind; 
k) festgelegte Mindest- und/oder Höchstpreisanforderungen; 
l) Anforderungen für die Werbung. 

 
(4) Vor der Einführung neuer oder der Änderung bestehender Vorschriften stellt 

die Kammer zusätzlich sicher, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
spezifischer Anforderungen im Zusammenhang mit der vorübergehenden oder 
gelegentlichen Erbringung von Dienstleistungen gemäß Titel II der Richtlinie 
2005/36/EG eingehalten wird, einschließlich 

 
a) einer automatischen vorübergehenden Eintragung oder einer Pro-forma-
Mitgliedschaft bei einer Berufsorganisation gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe a der Richtlinie 2005/36/EG; 
b) einer vorherigen Meldung gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 
2005/36/EG, der gemäß Absatz 2 des genannten Artikels geforderten Doku-
mente oder einer sonstigen gleichwertigen Anforderung; 
c) der Zahlung einer Gebühr oder von Entgelten, die vom Dienstleistungser-
bringer für die Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit dem Zugang zu 
reglementierten Berufen oder deren Ausübung gefordert werden. 
 
Dieser Absatz gilt nicht für Maßnahmen, durch die die Einhaltung geltender 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen gewährleistet werden soll, die die 
Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Unionsrecht anwenden.“ 

 
 

Artikel 2 
 

Änderung des Berliner Heilberufekammergesetzes (BlnHKG) 
 
Das Berliner Heilberufekammergesetz vom 2. November 2018 (GVBl. S. 622) wird 
wie folgt geändert: 
 

1. Die Überschrift erhält folgende amtliche Fußnote: 
 

„Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßig-
keitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABl. L 173 vom 9.7.2018, 
S. 25).“ 
 

2. Der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe „§ 94“ die Angaben  
 
„Anlage 1 (zu § 15 Absatz 5 Satz 1) 
Anlage 2 (zu § 15 Absatz 5 Satz 2) 
Anlage 3 (zu § 15 Absatz 5 Satz 6) 
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Anlage 4 (zu § 15 Absatz 5 Satz 7)“  
 

angefügt. 
 

3. In § 3 Absatz 5 Nummer 3 werden die Wörter „die zuletzt durch Artikel 1 des Dele-
gierten Beschlusses (EU) 2017/2113 (ABl. L 317 vom 1.12.2017, S. 119) geändert 
worden ist“ durch die Wörter „die zuletzt durch den Delegierten Beschluss (EU) 
2020/548 (ABl. L 131 vom 24.4.2020, S. 1) geändert worden ist“ ersetzt. 
 

4. Dem § 15 werden folgende Absätze 4 bis 7 angefügt: 
 

„(4) Die Berufsordnung, die Weiterbildungsordnung und sonstige Satzungen, die 
den Berufszugang oder die Berufsausübung beschränken, müssen im Einklang 
mit dem auf sie anzuwendenden europäischen Recht stehen. Insbesondere sind 
bei neuen oder zu ändernden Vorschriften, die dem Anwendungsbereich der 
Richtlinie 2005/36/EG unterfallen, die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABI. L 173 vom 
9.7.2018, S. 25) in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten. Bei Vorschriften, 
die Auswirkungen auf die Patientensicherheit haben, ist das Ziel der Sicherstel-
lung eines hohen Niveaus des Gesundheitsschutzes zu berücksichtigen. 
 
(5) Eine Vorschrift im Sinne des Absatzes 4 Satz 2 muss durch Ziele des Allge-
meininteresses im Sinne des Artikels 6 der Richtlinie (EU) 2018/958 gerechtfertigt 
sein und ist anhand der in der Anlage 1 festgelegten Kriterien auf ihre Verhältnis-
mäßigkeit zu prüfen. Darüber hinaus sind bei der Prüfung die in Anlage 2 enthalte-
nen Anforderungen zu berücksichtigen, wenn sie für die Art und den Inhalt der neu 
eingeführten oder geänderten Vorschrift relevant sind. Der Umfang der Prüfung 
muss im Verhältnis zu der Art, dem Inhalt und den Auswirkungen der Vorschrift 
stehen. Die Vorschrift ist so zu erläutern, dass ihre Übereinstimmung mit dem Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz bewertet werden kann. Die Gründe, aus denen sich 
ergibt, dass sie gerechtfertigt und verhältnismäßig ist, sind durch qualitative und, 
soweit möglich und relevant, quantitative Elemente zu substantiieren. Wird die 
neue oder geänderte Vorschrift mit einer oder mehreren der in Anlage 3 enthalte-
nen Anforderungen kombiniert, so ist die Auswirkung der neuen oder geänderten 
Vorschrift zu prüfen, insbesondere, wie die neue oder geänderte Vorschrift kombi-
niert mit anderen Anforderungen zum Erreichen desselben legitimen Zwecks bei-
trägt und ob sie hierfür notwendig ist. Zusätzlich ist sicherzustellen, dass der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eingehalten wird, wenn spezifische Anforde-
rungen im Zusammenhang mit der vorübergehenden oder gelegentlichen Erbrin-
gung von Dienstleistungen gemäß Titel II der Richtlinie 2005/36/EG, einschließlich 
der in Anlage 4 enthaltenen Anforderungen, neu eingeführt oder geändert werden. 
Diese Verpflichtung gilt nicht für Maßnahmen, durch die die Einhaltung geltender 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen gewährleistet werden soll, die im Ein-
klang mit dem Recht der Europäischen Union angewendet werden. 
 
(6) Mindestens zwei Wochen vor der Beschlussfassung der Delegiertenversamm-
lung über die Vorschrift ist auf der Internetseite der jeweiligen Kammer ein Entwurf 
mit der Gelegenheit zur Stellungnahme zu veröffentlichen. Die Einstellung in das 
Internet ist im Hinblick auf den Zeitpunkt und die sonstigen Umstände der Veröf-
fentlichung so auszugestalten, dass alle einschlägigen Interessenträger in geeig-



12 

neter Weise einbezogen werden und Gelegenheit haben, ihren Standpunkt darzu-
legen. Soweit die Vorschrift nicht unerhebliche Auswirkungen auf Personen haben 
kann, die nicht der Kammer angehören, ist vor der Beschlussfassung eine öffentli-
che Konsultation durchzuführen, soweit dies unter Berücksichtigung des Aufwan-
des nicht unverhältnismäßig ist. Bei der Abwägung des Erfordernisses einer öf-
fentlichen Konsultation sind die Größe des potenziell betroffenen Personenkreises 
und die Intensität der Auswirkungen auf denselben zu berücksichtigen. Nach dem 
Erlass der Vorschrift ist ihre Übereinstimmung mit dem Verhältnismäßigkeits-
grundsatz zu überwachen und bei einer Änderung der Umstände zu prüfen, ob die 
Vorschrift anzupassen ist. Die Erfüllung dieser Pflicht ist der zuständigen Auf-
sichtsbehörde nachzuweisen. Die Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die Gründe, 
nach denen Vorschriften als gerechtfertigt, notwendig und verhältnismäßig beur-
teilt wurden und die der Europäischen Kommission nach Artikel 59 Absatz 5 der 
Richtlinie 2005/36/EG mitzuteilen sind, in die in Artikel 59 Absatz 1 der Richtlinie 
2005/36/EG genannte Datenbank für reglementierte Berufe eingegeben werden 
und nimmt die zu den Eintragungen vorgebrachten Stellungnahmen anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und diesen gleichgestellten Staaten sowie 
interessierter Kreise entgegen. 
 
(7) Der Erlass und die Änderung von Satzungen, die den Berufszugang oder die 
Berufsausübung beschränken, bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
Diese hat im Rahmen der Genehmigung der Satzungen nach Satz 1 und der Be-
rufsordnungen und der Weiterbildungsordnungen nach Absatz 3 zu prüfen, ob die 
Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958 eingehalten wurden. Zu diesem Zweck ha-
ben die Kammern der Aufsichtsbehörde die Unterlagen zuzuleiten, aus denen sich 
die Einhaltung der Vorgaben ergibt. Insbesondere sind die Gründe zu übermitteln, 
auf Grund derer die Delegiertenversammlung die jeweilige Satzung oder deren 
Änderung als gerechtfertigt, notwendig und verhältnismäßig beurteilt hat. 

 
5. Dem Gesetz werden die folgenden Anlagen 1, 2, 3 und 4 angefügt: 

 
„Anlage 1  
(zu § 15 Absatz 5 Satz 1) 
 
Nach § 15 Absatz 5 Satz 1 zu berücksichtigende Anforderungen:  
 
a) die Eigenart der mit den angestrebten Zielen des Allgemeininteresses verbun-
denen Risiken, insbesondere der Risiken für Dienstleistungsempfängerinnen und -
empfänger, einschließlich Verbraucherinnen und Verbraucher, Berufsangehörige 
und Dritte;  
b) die Frage, ob bestehende Regelungen spezifischer oder allgemeiner Art, etwa 
die Regelungen in Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Produktsicherheit oder 
des Verbraucherschutzes, nicht ausreichen, um das angestrebte Ziel zu erreichen;  
c) die Eignung der Vorschriften hinsichtlich ihrer Angemessenheit zur Erreichung 
des angestrebten Ziels, und ob sie diesem Ziel tatsächlich in kohärenter und sys-
tematischer Weise gerecht werden und somit den Risiken entgegenwirken, die bei 
vergleichbaren Tätigkeiten in ähnlicher Weise identifiziert wurden;  
d) die Auswirkungen auf den freien Personen- und Dienstleistungsverkehr inner-
halb der Europäischen Union, die Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher und Ver-
braucherinnen und die Qualität der bereitgestellten Dienstleistungen;  
e) die Frage, ob zur Erreichung des im Allgemeininteresse liegenden Ziels auch 
auf mildere Mittel zurückgegriffen werden kann; wenn die Vorschrift nur durch den 
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Verbraucherschutz gerechtfertigt ist und sich die identifizierten Risiken auf das 
Verhältnis zwischen der oder dem Berufsangehörigen und der Verbraucherin oder 
dem Verbraucher beschränken und sich deshalb nicht negativ auf Dritte auswir-
ken, ist im Sinne dieses Buchstabens insbesondere zu prüfen, ob das Ziel durch 
Maßnahmen erreicht werden kann, die milder sind als die Maßnahme, die Tätig-
keiten zu reglementieren;  
f) die Wirkung der neuen und geänderten Vorschriften, wenn sie mit anderen Vor-
schriften, die den Zugang zu reglementierten Berufen oder deren Ausübung be-
schränken, kombiniert werden, und insbesondere, wie die neuen oder geänderten 
Vorschriften kombiniert werden mit anderen Anforderungen zum Erreichen dessel-
ben im Allgemeininteresse liegenden Ziels und ob sie hierfür notwendig sind.  
 
 
Anlage 2  
(zu § 15 Absatz 5 Satz 2)  
 
Nach § 15 Absatz 5 Satz 2 zu berücksichtigende Anforderungen:  
 
a) den Zusammenhang zwischen dem Umfang der von einem Beruf erfassten o-
der einem Beruf vorbehaltenen Tätigkeiten und der erforderlichen Berufsqualifika-
tion;  
b) den Zusammenhang zwischen der Komplexität der betreffenden Aufgaben und 
der Notwendigkeit, dass diejenigen, die sie wahrnehmen, im Besitz einer bestimm-
ten Berufsqualifikation sind, insbesondere in Bezug auf Niveau, Eigenart und 
Dauer der erforderlichen Ausbildung oder Erfahrung;  
c) die Möglichkeit, die beruflichen Qualifikationen auf alternativen Wegen zu erlan-
gen;  
d) die Frage, ob und warum die bestimmten Berufen vorbehaltenen Tätigkeiten mit 
anderen Berufen geteilt oder nicht geteilt werden können;  
e) den Grad an Autonomie bei der Ausübung eines reglementierten Berufs und die 
Auswirkungen von Organisations- und Überwachungsmodalitäten auf die Errei-
chung des angestrebten Ziels, insbesondere wenn die mit einem reglementierten 
Beruf zusammenhängenden Tätigkeiten unter der Kontrolle und Verantwortung ei-
ner ordnungsgemäß qualifizierten Fachkraft stehen;  
f) die wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen, die die Information-
sasymmetrie zwischen Berufsangehörigen und Verbraucherinnen und Verbrau-
chern tatsächlich abbauen oder verstärken können.  
 
 
 
 
 
 
Anlage 3 
(zu § 15 Absatz 5 Satz 6) 
 
Nach § 15 Absatz 5 Satz 6 zu berücksichtigende Anforderungen:  
 
a) Tätigkeitsvorbehalte, geschützte Berufsbezeichnung oder jede sonstige Form 
der Reglementierung im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 
2005/36/EG;  
b) Verpflichtungen zur kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung;  
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c) Vorschriften in Bezug auf Berufsorganisation, Standesregeln und Überwachung;  
d) Pflichtmitgliedschaft in einer Berufsorganisation, Registrierungs- und Genehmi-
gungsregelungen, insbesondere wenn diese Anforderungen den Besitz einer be-
stimmten Berufsqualifikation implizieren;  
e) quantitative Beschränkungen, insbesondere Anforderungen, die die Zahl der 
Zulassungen zur Ausübung eines Berufs begrenzen oder eine Mindest- oder 
Höchstzahl der Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer, Geschäftsführerinnen oder 
Geschäftsführer oder Vertreterinnen oder Vertreter festsetzen, die bestimmte 
Berufsqualifikationen besitzen;  
f) Anforderungen an bestimmte Rechtsformen oder Anforderungen in Bezug auf 
die Beteiligungsstruktur oder Geschäftsleitung eines Unternehmens, soweit diese 
Anforderungen unmittelbar mit der Ausübung des reglementierten Berufs zusam-
menhängen;  
g) geografische Beschränkungen, insbesondere dann, wenn der Beruf in Teilen ei-
nes Mitgliedstaates in einer Weise reglementiert ist, die sich von der Reglementie-
rung in anderen Teilen unterscheidet;  
h) Anforderungen, die die gemeinschaftliche oder partnerschaftliche Ausübung ei-
nes reglementierten Berufs beschränken, sowie Unvereinbarkeitsregeln;  
i) Anforderungen an den Versicherungsschutz oder andere Mittel des persönlichen 
oder kollektiven Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht;  
j) Anforderungen an Sprachkenntnisse, soweit diese für die Ausübung des Berufs 
erforderlich sind;  
k) festgelegte Mindest- und/oder Höchstpreisanforderungen;  
l) Anforderungen an die Werbung. 
 
 
Anlage 4 
(zu § 15 Absatz 5 Satz 7)  
 
Nach § 15 Absatz 5 Satz 7 zu berücksichtigende Anforderungen:  
 
a) eine automatische vorübergehende Eintragung oder eine Pro-Forma-Mitglied-
schaft bei einer Berufsorganisation gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der 
Richtlinie 2005/36/EG;  
b) eine vorherige Meldung gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG, 
die gemäß Absatz 2 des genannten Artikels erforderlichen Dokumente oder eine 
sonstige gleichwertige Anforderung;  
c) die Zahlung einer Gebühr oder von Entgelten, die vom Dienstleistungserbringer 
für die Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit dem Zugang zu reglemen-
tierten Berufen oder deren Ausübung gefordert werden.“ 

 
 

Artikel 3 
 

Änderung des Ingenieurgesetzes (IngG) 
 
In § 2a des Ingenieurgesetzes in der Fassung vom 1. November 2011 (GVBl. S. 
690), das zuletzt durch Artikel 53 des Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 
807) geändert worden ist, wird nach Absatz 1 der folgende Absatz 1a eingefügt: 
 



15 

„Ist eine Eignungsprüfung erforderlich, ist sicherzustellen, dass diese spätestens 
sechs Monate nach Unanfechtbarkeit der Entscheidung über die Verpflichtung abge-
legt werden kann.“ 
 

 
Artikel 4 

 
Inkrafttreten  

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für Berlin in Kraft. 
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A. Begründung: 
 

a) Allgemeines 
 
Der Gesetzentwurf dient der Umsetzung Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung 
vor Erlass neuer Berufsreglementierungen (Richtlinie [EU] 2018/958; ABl. EU Nr. L 
173 S. 25). Zugleich behebt er in zwei Punkten eine unzureichende Umsetzung der 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über 
die Anerkennung von Berufsqualifikationen (Richtlinie 2005/36/EG; ABl. EU Nr. L 255 
S. 22) in der Fassung vom 20. November 2013 (Richtlinie 2013/55/EU; ABl. EU Nr. L 
354 S. 132). 
 
Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit sind von wesentlicher Bedeutung für ei-
nen funktionierenden Binnenmarkt innerhalb der Europäischen Union. Beschränkun-
gen dieser Freiheiten müssen daher grundsätzlich besonders gerechtfertigt werden. 
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gehört zu den allgemeinen Grundsätzen des 
Unionsrechts. Gemäß der Berufsanerkennungsrichtlinie (Richtlinie 2005/36/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22), die zuletzt durch den Dele-
gierten Beschluss (EU) 2020/548 (ABl. L 131 vom 24.4.2020, S. 1) geändert worden 
ist, sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union verpflichtet, die Verhältnismä-
ßigkeit von nationalen Anforderungen, die den Zugang zu reglementierten Berufen 
oder deren Ausübung beschränken, zu überprüfen und die Ergebnisse dieser Prü-
fung der Kommission vorzulegen. Das in der Richtlinie 2005/36/EG vorgesehene 
Verfahren hat jedoch einen Mangel an Klarheit hinsichtlich der von den Mitgliedstaa-
ten bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit anzuwendenden Kriterien sowie eine un-
einheitliche Kontrolle offenbart. Die Europäische Kommission hat es daher als not-
wendig angesehen, den Mitgliedstaaten ein Prüfungsschema („Raster“) für die 
Durchführung der Verhältnismäßigkeitsprüfung an die Hand zu geben, das sie bei 
der Überprüfung bestehender oder dem Erlass neuer Berufsreglementierungen an-
wenden können.  
 
Vor diesem Hintergrund wurde die Richtlinie (EU) 2018/958 erlassen. Sie legt Regeln 
für einen gemeinsamen Rechtsrahmen zur Durchführung von Verhältnismäßigkeits-
prüfungen durch die Mitgliedstaaten vor der Einführung neuer oder der Änderung be-
stehender Rechts- und Verwaltungsvorschriften, mit denen der Zugang zu reglemen-
tierten Berufen oder deren Ausübung beschränkt wird, fest. Damit soll sichergestellt 
werden, dass der Binnenmarkt ordnungsgemäß funktioniert und gleichzeitig ein ho-
hes Verbraucherschutzniveau gewährleistet wird. 
 
Die Richtlinie (EU) 2018/958 gilt für die unter die Richtlinie 2005/36/EG fallenden 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die die Aufnahme oder 
Ausübung eines Berufs oder einer bestimmten Art seiner Ausübung beschränken, 
einschließlich des Führens einer Berufsbezeichnung und der im Rahmen dieser Be-
rufsbezeichnung erlaubten beruflichen Tätigkeiten.  
 
Erwägungsgrund 9 der Richtlinie (EU) 2018/958 stellt klar, dass Vorschriften, die den 
Zugang zu reglementierten Berufen oder deren Ausübung nicht beschränken, ein-
schließlich redaktioneller Änderungen oder technischer Anpassungen des Inhalts von 
Ausbildungsgängen oder der Aktualisierung von Ausbildungsvorschriften, nicht in 
den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen. Besteht die Berufsausbildung jedoch 
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aus vergüteten Tätigkeiten, sind die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit zu 
gewährleisten. 
 
Die Richtlinie (EU) 2018/958 war von den Mitgliedstaaten bis zum 30. Juli 2020 in na-
tionales Recht umzusetzen.  
 
In Deutschland obliegt die Umsetzung je nachdem, ob es sich um bundesrechtlich o-
der landesrechtlich geregelte Berufe handelt, entweder dem Bund oder den Bundes-
ländern. Auf Bundesebene existiert das Gesetzes zur Umsetzung der Verhältnismä-
ßigkeitsrichtlinie (Richtlinie (EU) 2018/958) im Bereich öffentlich-rechtlicher Körper-
schaften (Bundesrat Drucksache 12/20). Mit diesem Gesetz wurden Änderungen in 
der Bundesrechtsanwaltsordnung, der Patentanwaltsordnung, dem Steuerberatungs-
gesetz, dem IHK-Gesetz, der Wirtschaftsprüferordnung, der Gewerbeordnung und 
der Handwerksordnung vorgenommen.  
 
Der vorliegende Gesetzentwurf orientiert sich unter anderem an diesem Artikelgesetz 
des Bundes. 
 
Er setzt die Richtlinie (EU) 2018/958 für alle die Fälle um, in denen Körperschaften 
des öffentlichen Rechts oder sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts 
aufgrund von Landesrecht über die Befugnis zur Rechtsetzung im Hinblick auf Be-
rufsreglementierungen verfügen. Betroffen sind als landesunmittelbare Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts die Berliner Architektenkammer, die Berliner Baukammer 
und die Heilberufekammern Berlins. 
 
Diese werden in den Artikeln 1 und 2 im jeweiligen Fachrecht verpflichtet, die Vorga-
ben der Richtlinie (EU) 2018/958 einzuhalten, wenn sie Berufszugangs- oder -Berufs-
ausübungsregelungen erlassen oder ändern. Es sind deshalb Änderungen im Berli-
ner Architekten- und Baukammergesetz (ABKG) sowie im Berliner Heilberufekam-
mergesetz (BlnHKG) notwendig. 
 
Aus den Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958 ergeben sich im Wesentlichen fol-
gende Pflichten: 
 
In erster Linie besteht die Pflicht, vor der Einführung neuer oder der Änderung beste-
hender Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die den Zugang zu reglementierten Be-
rufen oder deren Ausübung beschränken, eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit nach 
den in der Richtlinie festgelegten Bestimmungen vorzunehmen (Ex-Ante-Prüfung; Ar-
tikel 1 ff. Richtlinie [EU] 2018/958).  
 
Eine grundsätzliche Verpflichtung, die Verhältnismäßigkeit von Berufsreglementie-
rungen zu überprüfen, ergab sich auch bisher schon aus dem Verfassungsrecht und 
dem Europarecht. Neu eingeführt wurde erstmals ein für alle Mitgliedstaaten verbind-
licher Rechtsrahmen einschließlich eines umfassenden Kriterienkataloges für die 
Verhältnismäßigkeitsprüfung (vgl. dazu Artikel 7 Richtlinie [EU] 2018/958). Neu ist 
auch, dass der nationale Gesetzgeber das Ergebnis der Verhältnismäßigkeitsprüfung 
begründen und das Prüfergebnis – soweit möglich und relevant – empirisch belegen 
muss.  
 
Anhand der in den Artikeln 4 bis 7 der Richtlinie (EU) 2018/958 dargestellten Krite-
rien und Verfahrensregelungen ist zu prüfen, ob die neuen Vorschriften für die Ver-



18 

wirklichung des angestrebten Ziels geeignet sind, nicht über das zur Erreichung die-
ses Ziels erforderliche Maß hinausgehen (Verhältnismäßigkeitsprüfung) sowie durch 
Ziele des Allgemeininteresses gerechtfertigt sind und ob keine ungerechtfertigte di-
rekte oder indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des 
Wohnsitzes vorliegt. Der Umfang der Prüfung muss dabei im Verhältnis zu der Art, 
dem Inhalt und den Auswirkungen der Vorschrift stehen (Artikel 4 Absatz 2 Richtlinie 
[EU] 2018/958). Das heißt, je intensiver die Auswirkungen desto intensiver muss die 
Verhältnismäßigkeitsprüfung ausfallen. Die Prüfung muss objektiv und unabhängig 
durchgeführt werden (Artikel 4 Absatz 5 Richtlinie [EU] 2018/958). 
 
Auch bei der Kombination einer neuen Vorschrift oder einer Änderungsregelung mit 
bereits bestehenden berufsreglementierenden Anforderungen ist zu prüfen, ob und 
wie sich diese Vorschriften in der Kombination mit bestehenden Berufsregulierungen 
auf die Verhältnismäßigkeit der neuen Vorschrift oder der Änderungsregelung aus-
wirken („kombinierte Wirkung“; vgl. Artikel 7 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe f) und Absatz 
3 Richtlinie [EU] 2018/958). 
 
Das Ergebnis einer Verhältnismäßigkeitsprüfung und der einzelnen Prüfschritte ist 
ausführlich zu erläutern (Artikel 4 Absatz 3 Richtlinie [EU] 2018/958). Die Gründe der 
Bewertung als verhältnismäßig sind durch „qualitative und, soweit möglich und rele-
vant, quantitative Elemente“ zu substantiieren, um die Berufsreglementierung zu 
rechtfertigen (vgl. Artikel 4 Absatz 4 in Verbindung mit Erwägungsgrund 13 Richtlinie 
[EU] 2018/958). Es besteht eine Beweislast der Mitgliedstaaten für die Verhältnismä-
ßigkeit der Berufsreglementierung. 
 
Auch nach dem Erlass berufsreglementierender Neuregelungen oder Änderungsre-
gelungen bestehender Rechts- und Verwaltungsvorschriften ist deren Übereinstim-
mung mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu überwachen (vgl. Artikel 4 Ab-
satz 6 Richtlinie [EU] 2018/958). 
 
Im vorliegenden Gesetzentwurf werden diese Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958 
entsprechend übernommen und soweit zur wirksamen Umsetzung der Richtlinie er-
forderlich konkretisiert. 
 
Sondervorschriften der Richtlinie für die Prüfung der Verhältnismäßigkeit von spezifi-
schen Anforderungen für die vorübergehende oder gelegentliche Erbringung von 
Dienstleistungen und für die Gesundheitsberufe werden ebenfalls umgesetzt (vgl. Ar-
tikel 7 Absatz 4 Richtlinie [EU] 2018/958). 
 
Weiterhin führt die Richtlinie Informations-, Beteiligungs- und Transparenzpflichten 
beim Erlass von neuen oder der Änderung bestehender berufsreglementierender 
Vorschriften ein (vgl. Artikel 8 und 11 Richtlinie [EU] 2018/958). 
 
Einschlägige Interessenträger sind auf geeignete Weise zu informieren, bevor neue 
Rechts-und Verwaltungsvorschriften eingeführt oder bestehende Vorschriften geän-
dert werden (Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie [EU] 2018/958). Alle betroffenen Par-
teien sind außerdem in geeigneter Weise einzubeziehen, und es ist ihnen die Gele-
genheit zu geben, ihren Standpunkt darzulegen (Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie [EU] 
2018/958). Im Gesetzentwurf werden diese Verpflichtungen weiter konkretisiert.  
Nach Artikel 11 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2018/958 sind die Gründe für die Beur-
teilung von Vorschriften nach der Richtlinie (EU) 2018/958 als gerechtfertigt, notwen-
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dig und verhältnismäßig in der in Artikel 59 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG ge-
nannten Datenbank für reglementierte Berufe einzugeben (Artikel 11 der Richtlinie 
[EU] 2018/958). Diese Gründe sind der Kommission nach Artikel 59 Absatz 5 der 
Richtlinie 2005/36/EG zusammen mit den Vorschriften mitzuteilen. 
 
Gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2018/958 können die Mitgliedstaaten 
und andere interessierte Kreise u.a. bei dem Mitgliedstaat, der die Vorschriften und 
die dazugehörigen Gründe mitgeteilt hat, Stellungnahmen einreichen. 
 
Der Gesetzentwurf enthält zur Umsetzung der Vorgaben aus Artikel 11 der Richtlinie 
entsprechende Übermittlungspflichten der Kammern gegenüber der Aufsichtsbe-
hörde bezüglich der Verhältnismäßigkeit der Vorschriften und zu eingereichten Stel-
lungnahmen anderer Mitgliedstaaten sowie interessierter Kreise. Somit ist es der Auf-
sichtsbehörde möglich, für die Einhaltung bzw. wirksame Anwendung dieser Vorga-
ben zu sorgen. Die Aufgabe der Eingaben in die o.g. Datenbank der reglementierten 
Berufe zur Mitteilung an die Europäische Kommission kann auf eine andere Stelle - 
deutschlandweit zentrale Stelle - übertragen werden. 
 
Durch den Gesetzentwurf wird auch generell klargestellt, dass die jeweils zuständige 
Aufsichtsbehörde zu überprüfen hat, dass die öffentlich-rechtlichen Körperschaften 
die Vorgaben aus der Richtlinie (EU) 2018/958 eingehalten haben. Diese Überprü-
fung erfolgt im Rahmen der Rechtsaufsicht. Damit die Aufsichtsbehörden überprüfen 
können, ob die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958 eingehalten wurden, sollen 
die hier betroffenen Kammern verpflichtet werden, der Aufsichtsbehörde die Unterla-
gen zuzuleiten, aus denen sich die Einhaltung der Vorgaben der Richtlinie ergibt. 
 
Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 für Gesetze, Verordnungen und Verwal-
tungsvorschriften, die vom Land Berlin erlassen werden, erfolgt durch eine Änderung 
der Gemeinsamen Geschäftsordnung für die Berliner Verwaltung, Besonderer Teil 
(GGO II). Die GGO II soll für diese Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvor-
schriften eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vorsehen. 
 
 

b) Einzelbegründung 
 
Die öffentlich-rechtlichen Körperschaften werden im jeweiligen Fachrecht verpflichtet, 
die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958 zu beachten, soweit sie Berufszugangs- 
oder -ausübungsregelungen erlassen oder ändern. Im Gegensatz zur Alternative, 
diese Verpflichtungen in einem gesonderten Gesetz zu regeln, hat die Aufnahme der 
Regelungen in die jeweiligen Kammergesetze die Vorteile, dass die Regelungen in 
das spezifische Normengefüge eingepasst werden können und die Regelungen eine 
höhere Bekanntheit und damit Beachtung erlangen. Außerdem wird die Rechtsan-
wendung erleichtert. 
 
 
 
 
 
 
Zu Artikel 1 - Änderung des Berliner Architekten- und Baukammergesetzes 
(ABKG) 
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Die Änderungen dienen der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über die Verhältnismäßigkeits-
prüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABl. L 173 vom 09.07.2018, S. 
25) sowie der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. EU 
Nr. L 255 S. 22) in der Fassung der Richtlinie 2013/55/EU vom 20. November 2013 
(ABl. EU Nr. L 354 S. 132). 
 
Die Umsetzung orientiert sich inhaltlich neben dem Gesetz der Bundesregierung zur 
Umsetzung der Verhältnismäßigkeitsrichtlinie (Richtlinie [EU] 2018/958) im Bereich 
öffentlich-rechtlicher Körperschaften insbesondere an dem Muster-Architektengesetz 
der Bauministerkonferenz.  
 
Zu Nummer 1 – Amtliche Fußnote 
 
Nach einer allgemeinen Einigung von Rat und Kommission sollen die Mitgliedstaaten 
bei der Umsetzung von Richtlinien in den Umsetzungsregelungen auf die Richtlinie 
Bezug nehmen. Dieses Zitiergebot ist in Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 
2018/958 enthalten. 
 
Zu Nummer 2 - Inhaltsübersicht 
 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 3. 
 
Zu Nummer 3 - § 12  
 
Zu Buchstabe a) 
 
Absatz 4a stellt zunächst klar, dass die Richtlinie (EU) 2018/958 nicht nur auf die Ein-
führung neuer, sondern auch die Änderung oder Aufhebung bestehender Vorschrif-
ten Anwendung findet, soweit ihr Geltungsbereich eröffnet ist. Er regelt die Erforder-
lichkeit und die Grundzüge der Verhältnismäßigkeitsprüfung.  
 
Die Anwendbarkeit der Richtlinie (EU) 2018/958 auf Berufszugangs- und -aus-
übungsregelungen ergibt sich aus ihrem Artikel 2 Absatz 1. Danach gilt die Richtlinie 
(EU) 2018/958 für die unter die Richtlinie 2005/36/EG fallenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften, die die Aufnahme oder Ausübung eines reglementierten Berufs o-
der eine bestimmte Art seiner Ausübung beschränken, einschließlich des Führens ei-
ner Berufsbezeichnung und der im Rahmen dieser Berufsbezeichnung erlaubten be-
ruflichen Tätigkeiten. Hierzu können auch Satzungen oder einzelne Vorschriften von 
Satzungen der Kammer gehören, die die Regelungen dieses Gesetzes zur Berufs-
ausübung weiter konkretisieren, wie zum Beispiel die Berufsordnung oder die Fortbil-
dungs- und Praktikumsordnung. Auch Verwaltungsgebühren für Listeneintragungen 
können darunterfallen. 
 
Vorschriften, die keine Regelungen beinhalten, die den Berufszugang oder die Be-
rufsausübung beschränken, fallen nicht in den Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 
2018/958. In diesen Fällen muss keine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchgeführt 
werden. Satz 1 regelt, dass die Kammer vor der Einführung neuer oder der Änderung 
oder Aufhebung bestehender Vorschriften, zunächst prüfen muss, ob der Geltungs-
bereich der Richtlinie (EU) 2018/958 eröffnet ist. Sofern das der Fall ist, ist vor ihrem 
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Erlass eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit nach den Vorgaben der Richtlinie (EU) 
2018/958 vorzunehmen.  
 
Die Sätze 2 bis 5 konkretisieren die Anforderungen an die Verhältnismäßigkeitsprü-
fung. Die zentralen Inhalte der Verhältnismäßigkeitsprüfung sind in den Artikeln 4 bis 
7 der Richtlinie (EU) 2018/958 festgelegt. Satz 2 regelt, dass die in Artikel 7 der 
Richtlinie (EU) 2018/958 festgelegten Kriterien, welche als Anlage in das Berliner Ar-
chitekten- und Baukammergesetz eingefügt werden, bei der Prüfung der Verhältnis-
mäßigkeit anzuwenden sind. Der Umfang der Verhältnismäßigkeitsprüfung richtet 
sich gemäß Satz 3 nach der Art, dem Inhalt und den Auswirkungen der neu einge-
führten oder geänderten Vorschrift. Damit wird Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 
2018/958 umgesetzt. Satz 4 setzt Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2018/958 um 
und legt fest, wie ausführlich die Erläuterungen sein müssen, die den zu prüfenden 
Vorschriften beizufügen sind. Das erforderliche Maß der Erläuterungen bestimmt sich 
nach dem, was notwendig ist, um eine Bewertung der Übereinstimmung der Vor-
schrift mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu erlauben. Darzulegen sind insbe-
sondere die Gründe für die Betrachtung einer Vorschrift als gerechtfertigt und verhält-
nismäßig. Dies ergibt sich sowohl aus Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2018/958 
als auch aus ihrem Erwägungsgrund 13. 
 
Absatz 4b dient der Umsetzung von Artikel 8 der Richtlinie (EU) 2018/958. Aus Arti-
kel 8 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2018/958 ergibt sich für die Kammer die Pflicht, 
einschlägige Interessenträger auf geeignete Weise zu informieren, bevor neue Vor-
schriften eingeführt oder bestehende geändert werden. Die Kammer muss jeweils 
prüfen, welche Mittel der Information im konkreten Fall geeignet und erforderlich sind, 
um alle betroffenen Personenkreise erreichen zu können.  
 
Nach Artikel 8 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie (EU) 2018/958 sind alle betroffenen Par-
teien in geeigneter Weise einzubeziehen. Es ist ihnen Gelegenheit zu geben, ihren 
Standpunkt darzulegen. Die Beteiligung hat nach Satz 2 des Absatzes 4b dadurch zu 
erfolgen, dass die Kammer die Entwürfe entsprechender Vorschriften inklusive Be-
gründung und Ergebnis der Verhältnismäßigkeitsprüfung im Sinne der Richtlinie (EU) 
2018/958 für einen angemessenen Zeitraum mit der Gelegenheit zur Stellungnahme 
veröffentlicht. Im Rahmen der Angemessenheit sind insbesondere Umfang und Inhalt 
der Änderungen, Umfang und Inhalt der Begründung sowie die Umstände der Kennt-
nisnahme der betroffenen Personenkreise zu berücksichtigen. Es ist davon auszuge-
hen, dass eine kürzere Frist als zwei Wochen in jedem Fall unangemessen kurz ist. 
Daher wurde eine Mindestfrist von zwei Wochen als untere Grenze ausdrücklich nor-
miert. Auch im Rahmen der Bestimmung der Frist muss die Kammer einzelfallbezo-
gen prüfen, welche Frist zur Stellungnahme angemessen ist.  
 
Weitere Bestimmungen zur Konkretisierung des Verfahrens der Beteiligung der Öf-
fentlichkeit sind in der Satzung der Kammer zu regeln. Die Verfahrensregelungen 
müssen hierbei insbesondere sicherstellen, dass die eingehenden Stellungnahmen 
vor der Beschlussfassung auch hinreichend gewürdigt werden können. Die Sätze 4 
bis 5 regeln, in welchen Fällen außerdem eine öffentliche Konsultation durchzuführen 
ist. Im Einzelfall ist anhand der genannten Kriterien festzustellen, ob eine solche öf-
fentliche Konsultation relevant und angemessen ist. Hierdurch wird Artikel 8 Absatz 2 
Satz 2 der Richtlinie (EU) 2018/958 umgesetzt. 
 
Zu Buchstabe b) 
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Absatz 5 Satz 1 erstreckt das bereits bestehende allgemeine Genehmigungserforder-
nis für bestimmte Satzungen auf alle Vorschriften, die in den Geltungsbereich der 
Richtlinie (EU) 2018/958 fallen. Damit wird die aus Artikel 4 Absatz 5 und Erwä-
gungsgrund 14 der Richtlinie (EU) 2018/958 abgeleitete Verpflichtung zur objektiven 
und unabhängigen Durchführung der Verhältnismäßigkeitsprüfung umgesetzt. Satz 2 
regelt den Umfang der Überprüfung durch die Aufsichtsbehörde. Im Genehmigungs-
verfahren ist insbesondere zu prüfen, ob eine Verhältnismäßigkeitsprüfung nach den 
in der Richtlinie (EU) 2018/958 festgelegten Anforderungen durchgeführt wurde, ob 
sie zu nachvollziehbaren Ergebnissen geführt hat und ob auch die übrigen Vorgaben, 
zum Beispiel zur Information und Beteiligung von Interessenträgern nach Artikel 8 
der Richtlinie (EU) 2018/958 beachtet wurden. Damit die notwendige Überprüfung 
durch die Aufsichtsbehörde richtlinienkonform erfolgen kann, regeln die Sätze 3 und 
4, welche Unterlagen ihr durch die Kammer vorzulegen sind. Zudem wird die Auf-
sichtsbehörde dadurch in die Lage versetzt, die Pflicht aus Artikel 11 Absatz 1 der 
Richtlinie (EU) 2018/958 zu erfüllen. 
 
Zu Buchstabe c) 
 
Absatz 6 Satz 1 setzt Artikel 4 Abs. 6 der Richtlinie (EU) 2018/958 um, wonach auch 
nach dem Erlass einer Vorschrift die Übereinstimmung neuer oder geänderter Sat-
zungsvorschriften, die den Zugang zu reglementierten Berufen oder deren Ausübung 
beschränken, mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu überwachen und Ent-
wicklungen, die nach dem Erlass eingetreten sind, gebührend Rechnung zu tragen 
ist. Dieser Überwachungspflicht kann die Aufsichtsbehörde nur effektiv nachkommen, 
wenn sie in regelmäßigen Abständen über entsprechende Entwicklungen und über 
deren Würdigung durch die Kammer informiert wird. Absatz 6 Satz 2 enthält daher 
zur Sicherstellung der Umsetzung des Artikel 4 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 2018/958 
die Pflicht zum Einreichen jährlicher Prüfberichte. Diesen Prüfberichten sind alle ge-
genüber der Kammer abgegebenen Stellungnahmen beizufügen, die Relevanz für 
die Verhältnismäßigkeitsprüfung nach der Richtlinie (EU) 2018/958 haben können. 
Die Übermittlung der Stellungnahmen ist ein weiterer Baustein zur Gewährleistung 
einer objektiven und unabhängigen Prüfung. Absatz 6 Satz 4 dient der Umsetzung 
von Artikel 11 Absatz 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2018/958. 
 
Zu Nummer 4 – § 35 Absatz 1 
 
Die Ergänzung des § 35 Absatz 1 Nummer 5 um den Verweis auf § 2a Ingenieurge-
setz setzt Artikel 13 der Richtlinie 2005/36/EG in der Fassung der Richtlinie 
2013/55/EU in Bezug auf die Berufsbezeichnung der Beratenden Ingenieurin bezie-
hungsweise des Beratenden Ingenieurs um. Dies ist erforderlich, da auch die Eintra-
gungsvoraussetzungen des § 35 Absatz 1 Nummer 5 berufsreglementierenden Cha-
rakter haben. § 2a des Ingenieurgesetzes regelt die Bedingungen der Anerkennung 
von Berufsqualifikationen von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union oder diesen gleichgestellten Personen und setzt damit Artikel 13 der 
Richtlinie 2005/36/EG in der Fassung der Richtlinie 2013/55/EU in Bezug auf die Be-
rufsbezeichnung der Ingenieurin beziehungsweise des Ingenieurs um. Die Neunum-
merierung erfolgt aus sprachlichen Gründen. 
 
Zu Nummer 5 - § 44 Absatz 5 
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Auch die Satzungen der Baukammer können dem Geltungsbereich der Richtlinie 
(EU) 2018/958 unterfallen. Die in § 12 Absatz 4a bis 6 getroffenen Regelungen gel-
ten daher entsprechend. Insoweit wird auch auf die Begründung zu Artikel 2 Nr. 2 
dieses Gesetzentwurfes verwiesen. 
 
Zu Nummer 6 – Anlage (zu § 12 Absatz 4a) 
 
Mit der neu eingefügten Anlage zum Gesetz werden die in Artikel 7 Absatz 2 bis 4 
der Richtlinie (EU) 2018/958 genannten und im Rahmen der Verhältnismäßigkeits-
prüfung zu prüfenden Kriterien in das Gesetz übernommen. Die Normierung in einer 
Anlage wurde gegenüber der Möglichkeit der Übernahme der Kriterien direkt in die 
Norm des § 12 gewählt, da aufgrund des Umfanges der hier zu berücksichtigenden 
Kriterien die Gefahr besteht, dass der Gesetzestext sonst erheblich an Lesbarkeit 
und Übersichtlichkeit und damit auch an Verständlichkeit und letztendlich Anwender-
freundlichkeit einbüßt. Ein bloßer Verweis auf die Richtlinie dürfte gegen den Grund-
satz der wirksamen Umsetzung einer Richtlinie verstoßen. 
 
 
Zu Artikel 2 - Änderung des Berliner Heilberufekammergesetzes (BlnHKG) 
 
Die Änderung des § 15 des Berliner Heilberufekammergesetzes (BlnHKG) vom 2. No-
vember 2018 (GVBl. S. 622) dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 in deut-
sches Recht für die im Berliner Heilberufekammergesetz geregelten Heilberufe. 
 
Die Anwendbarkeit der Richtlinie (EU) 2018/958 auf Berufszugangs- und -ausübungs-
regeln für die in § 1 Absatz 1 BlnHKG genannten Berufe ergibt sich aus Artikel 2 Absatz 
1 der Richtlinie (EU) 2018/958. Danach gilt die Richtlinie (EU) 2018/958 für die unter 
die Richtlinie 2005/36/EG fallenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die die Auf-
nahme oder Ausübung eines reglementierten Berufs oder einer bestimmten Art seiner 
Ausübung beschränken. Zu diesen Rechts- und Verwaltungsvorschriften gehören die 
Berufsordnung nach § 28 BlnHKG, die Weiterbildungsordnung nach § 39 BlnHKG und 
sonstige Satzungen, die den Berufszugang oder die Berufsausübung beschränken 
und von der Delegiertenversammlung der jeweiligen Kammer nach § 15 Absatz 2 
BlnHKG beschlossen werden. 
 
Zu Nummer 1 – Amtliche Fußnote 
 
Nach einer allgemeinen Einigung von Rat und Kommission sollen die Mitgliedstaaten 
bei der Umsetzung von Richtlinien in den Umsetzungsregelungen auf die Richtlinie 
Bezug nehmen. Dieses Zitiergebot ist in Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie enthalten. 
 
Zu Nummer 2 - Inhaltsübersicht 
 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 4. 
 
Zu Nummer 3 - § 3 Absatz 5  
 
Das Vollzitat der Richtlinie 2005/36/EG wird aktualisiert. 
 
Zu Nummer 4 - § 15 Absatz 4 bis 7 
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Durch Absatz 4werden die Heilberufekammern verpflichtet, bei Erlass und Änderung 
der Berufsordnungen, der Weiterbildungsordnungen und sonstiger Satzungen, die den 
Berufszugang oder die Berufsausübung beschränken, die Vorgaben der Richtlinie 
(EU) 2018/958 einzuhalten. Daraus resultiert in erster Linie die Pflicht, vor Einführung 
neuer oder der Änderung bestehender Vorschriften, die den Zugang zu einem der in § 
1 Absatz 1 BlnHKG genannten Berufen oder dessen Ausübung beschränken, eine 
Prüfung der Verhältnismäßigkeit nach den in der Richtlinie (EU) 2018/958 festgelegten 
Bestimmungen vorzunehmen. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung ist objektiv und unab-
hängig durchzuführen (vgl. Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie [EU] 2018/958). 
 
Bei Vorschriften, die Auswirkungen auf die Patientensicherheit haben, ist das Ziel der 
Sicherstellung eines hohen Niveaus des Gesundheitsschutzes zu berücksichtigen. 
 
Erwägungsgrund 30 der Richtlinie (EU) 2018/958 enthält weitere Aussagen zum Ge-
sundheitsschutz und zu den Gesundheitsberufen: „Wie durch die ständige Rechtspre-
chung bestätigt wird, nehmen die Gesundheit und das Leben des Menschen unter den 
vom Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) geschützten Inte-
ressen den höchsten Rang ein. Folglich sollten die Mitgliedstaaten bei der Bewertung 
der Anforderungen an die Gesundheitsberufe, wie zum Beispiel vorbehaltene Tätig-
keiten, geschützte Berufsbezeichnung, ständige berufliche Weiterentwicklung oder 
Vorschriften über die Organisation des Berufs, die Berufsethik und die Aufsicht, das 
Ziel der Gewährleistung eines hohen Gesundheitsschutzniveaus gebührend berück-
sichtigen, wobei die in der Richtlinie 2005/36/EG festgelegten Mindestausbildungsbe-
dingungen einzuhalten sind. Die Mitgliedstaaten sollten insbesondere sicherstellen, 
dass die Reglementierung der Gesundheitsberufe, die die öffentliche Gesundheit und 
die Patientensicherheit berühren, verhältnismäßig ist und zur Gewährleistung des Zu-
gangs zur Gesundheitsversorgung beiträgt, der in der Charta als ein Grundrecht aner-
kannt ist, sowie zu einer sicheren, hochwertigen und effizienten Gesundheitsversor-
gung für die Bürger in ihrem Hoheitsgebiet. Bei der Festlegung der Politik für Gesund-
heitsdienstleistungen sollte berücksichtigt werden, dass die Zugänglichkeit, die hohe 
Qualität der Dienstleistungen und die angemessene und sichere Versorgung mit Arz-
neimitteln entsprechend den Erfordernissen der öffentlichen Gesundheit im Hoheits-
gebiet des betreffenden Mitgliedstaats sowie die Notwendigkeit, die berufliche Unab-
hängigkeit von Fachkräften im Gesundheitswesen sicherzustellen, gewährleistet wer-
den müssen. Hinsichtlich der Reglementierung von Gesundheitsberufen sollten die 
Mitgliedstaaten im Rahmen des Ermessensspielraums nach Artikel 1 dieser Richtlinie 
das Ziel berücksichtigen, ein hohes Gesundheitsschutzniveau, einschließlich Zugäng-
lichkeit und einer hochwertigen Gesundheitsversorgung für die Bürger, und eine an-
gemessene und sichere Versorgung mit Arzneimitteln zu gewährleisten.“ 
 
Absatz 5 Satz 1 regelt, dass die in den Artikel 7 der Richtlinie (EU) 2018/958 festge-
legten Kriterien und Vorgaben, die sich in der Anlage 1 wiederfinden, bei der Prüfung 
der Verhältnismäßigkeit einzuhalten sind. 
 
Absatz 5 Satz 2 dient der Umsetzung von Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Richt-
linie (EU) 2018/958 und legt fest, dass die in Anlage 2 enthaltenen Elemente nicht in 
jedem Fall zu berücksichtigen sind, sondern nur dann, wenn sie für die Art und den 
Inhalt der neu eingeführten Vorschrift relevant sind. Bei gegebener Relevanz sind je-
doch auch diese Elemente verpflichtend zu berücksichtigen. 
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Nach Absatz 5 Satz 3 richtet sich der Umfang der Verhältnismäßigkeitsprüfung nach 
der Art, dem Inhalt und den Auswirkungen der neuen oder geänderten Vorschrift. Da-
mit wird Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2018/958 umgesetzt. 
 
Absatz 5 Satz 4 setzt Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2018/958 um und legt fest, 
wie ausführlich die Erläuterungen sein müssen, die der zu prüfenden Vorschrift beizu-
fügen sind. Der erforderliche Umfang der Erläuterungen bestimmt sich nach dem, was 
notwendig ist, um eine Bewertung der Übereinstimmung der Vorschrift mit dem Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz zu ermöglichen. Darzulegen sind insbesondere die 
Gründe für die Beurteilung einer Vorschrift als gerechtfertigt und verhältnismäßig. Dies 
ergibt sich sowohl aus Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2018/958 als auch aus 
dem Erwägungsgrund 13 der Richtlinie (EU) 2018/958. 
 
Absatz 5 Satz 5 dient der Umsetzung von Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 
2018/958 und legt fest, welche Nachweis- und Substantiierungspflichten zu erfüllen 
sind. So sind die Gründe für die Rechtfertigung und Verhältnismäßigkeit einer Vor-
schrift durch qualitative und, soweit dies möglich und relevant ist, auch durch quanti-
tative Nachweise zu belegen. 
 
Absatz 5 Satz 6 setzt Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe f sowie Artikel 7 
Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2018/958 um. Hierbei handelt es sich um die Prüfung der 
sogenannten „kombinierten Wirkung“. Damit ist gemeint, dass bei Neuregelungen im 
Bereich der Berufsreglementierung auch das für einen bestimmten Beruf schon beste-
hende Berufsrecht zu berücksichtigen ist. Damit soll einer Situation vorgebeugt wer-
den, in der zwar nicht die Neuregelung für sich betrachtet unverhältnismäßig ist, aber 
die Neuregelung zusammen mit der schon existierenden Regulierung das Maß ver-
hältnismäßiger Reglementierung überschreitet. Konkreter Anknüpfungspunkt für die 
Prüfung der kombinierten Wirkung ist ein Katalog von Anforderungen, der die haupt-
sächlich verwendeten Formen der Berufsregulierung wiedergibt. Auch dieser Katalog 
ist aus Gründen der Praktikabilität und der Übersichtlichkeit in einer Anlage (Anlage 3) 
wiedergegeben. 
 
Absatz 5 Satz 7 dient der Umsetzung von Artikel 7 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 
2018/958. Die Vorschrift gilt für spezifische Anforderungen im Zusammenhang mit der 
vorübergehenden oder gelegentlichen Erbringung von Dienstleistungen, die die Mit-
gliedstaaten gemäß Titel II der Richtlinie 2005/36/EG aufstellen können. Darunter be-
finden sich insbesondere die in Anlage 4 aufgeführten Anforderungen. Wenn von der 
Möglichkeit, solche Anforderungen einzuführen, neu Gebrauch gemacht oder beste-
hende Anforderungen dieser Art geändert werden, muss sichergestellt werden, dass 
diese Anforderungen verhältnismäßig sind.  
 
Absatz 5 Satz 8 stellt in Übereinstimmung mit Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 2 der 
Richtlinie (EU) 2018/958 klar, dass hiervon Maßnahmen, durch die die Einhaltung gel-
tender Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen gewährleistet werden soll, die im Ein-
klang mit dem Europarecht angewendet werden, nicht erfasst werden. 
Absatz 6 regelt die notwendige Öffentlichkeitsbeteiligung. 
 
Für die Kammern ergibt sich die Pflicht, einschlägige Interessenträger auf geeignete 
Weise zu informieren, bevor Vorschriften neu eingeführt oder geändert werden (vgl. 
Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie [EU] 2018/958). Satz 1 verpflichtet die Kammern da-
her, die Vorschrift, die erlassen oder geändert werden soll, rechtzeitig im Internet zu 
veröffentlichen und betroffene Parteien in geeigneter Weise einzubeziehen, indem 
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ihnen die Gelegenheit zu geben ist, ihren Standpunkt darzulegen (vgl. Artikel 8 Absatz 
2 der Richtlinie [EU] 2018/958). 
 
Mit Satz 2 wird Artikel 8 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie (EU) 2018/958 umgesetzt. Die 
Vorschrift legt weder den Zeitpunkt der Einstellung in das Internet noch die sonstigen 
Umstände fest, bestimmt aber, dass alle einschlägigen Interessenträger einbezogen 
werden und Gelegenheit haben, ihren Standpunkt darzulegen. Dies kann etwa durch 
die Möglichkeit gewährleistet werden, auf einer Internetseite Kommentare einzugeben. 
Zugleich muss nach dem Sinn und Zweck von Artikel 8 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie 
(EU) 2018/958 den einschlägigen Interessenträgern Gelegenheit gegeben werden, mit 
der Darlegung ihres Standpunkts noch auf den Inhalt der Berufsregulierung Einfluss 
zu nehmen (vgl. auch die Überschrift von Artikel 8 der Richtlinie: „[…] und Mitwirkung 
von Interessenträgern“). 
 
Die Sätze 3 und 4 setzen Artikel 8 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2018/958 um. 
Die Begrifflichkeiten „relevant“ und „angemessen“ wurden konkretisiert. Dabei ist zu 
beachten, dass die „öffentliche Konsultation“ im Interesse der Entbürokratisierung und 
Beschleunigung der notwendigen Prozesse auch über digitale Kommunikationswege 
abgehalten werden kann. Eine Präsenzanhörung ist nicht erforderlich. Die Größe des 
potenziell betroffenen Personenkreises und die Intensität der Auswirkungen auf den-
selben müssen im Rahmen der Abwägung des Erfordernisses einer öffentlichen Kon-
sultation Berücksichtigung finden. 
 
Nach Artikel 4 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 2018/958 ist auch nach dem Erlass von 
neuen oder geänderten Vorschriften, die den Zugang zu reglementierten Berufen oder 
deren Ausübung beschränken, deren Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit zu überwachen und Entwicklungen, die nach dem Erlass eingetreten 
sind, gebührend Rechnung zu tragen. Diese Regelung wird in Satz 5 umgesetzt.  
 
Satz 6 statuiert eine Nachweispflicht gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde, 
damit diese ihren Verpflichtungen nach Satz 7 gerecht werden kann. 
 
Satz 7 setzt Artikel 11 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2018/958 um.  
 
Absatz 7 Satz 1 regelt, dass Erlass und Änderung der Satzungen, die den Berufszu-
gang oder die Berufsausübung beschränken, der Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
(vgl. § 19 Absatz 1 BlnHKG) bedürfen. Für die Berufsordnungen und die Weiterbil-
dungsordnungen ergibt sich die Genehmigungsbedürftigkeit bereits aus § 15 Absatz 
3. 
 
Um der aus Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2018/958 abgeleiteten Verpflichtung 
zur objektiven und unabhängigen Durchführung der Verhältnismäßigkeitsprüfung 
nachzukommen, stellt Absatz 7 Satz 2 klar, dass die Aufsichtsbehörde die von der 
jeweiligen Delegiertenversammlung der Kammer erlassene oder geänderte Berufsord-
nung, Weiterbildungsordnung oder sonstige Satzung im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 
darauf zu prüfen hat, ob die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958 eingehalten wur-
den. Diese Überprüfung erfolgt im Rahmen der Rechtsaufsicht. Die Aufsichtsbehörde 
hat zu prüfen, ob eine Verhältnismäßigkeitsprüfung nach den in der Richtlinie festge-
legten Bestimmungen durchgeführt wurde, ob sie zu nachvollziehbaren Ergebnissen 
geführt hat und ob auch die übrigen Vorgaben, zum Beispiel zur Information und Be-
teiligung von Interessenträgern nach Artikel 8 der Richtlinie (EU) 2018/958, beachtet 
wurden. 
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Damit die Aufsichtsbehörde prüfen kann, ob die jeweilige Delegiertenversammlung die 
Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958 eingehalten hat, verpflichtet Absatz 7 Satz 3 
die Kammern, der Aufsichtsbehörde die Unterlagen zuzuleiten, aus denen sich die 
Einhaltung der Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958 ergibt. 
 
Absatz 7 Satz 4 verpflichtet die Kammern, die Gründe, aufgrund derer sie die beschlos-
senen Vorschriften der Satzungen als gerechtfertigt, notwendig und verhältnismäßig 
im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/958 beurteilen, der Aufsichtsbehörde zu übermitteln. 
Die Übermittlung soll in Textform erfolgen. Dadurch kann die Aufsichtsbehörde die 
Pflicht aus Artikel 11 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2018/958 erfüllen. Danach sind die 
Gründe für die Beurteilung von Vorschriften, die nach der Richtlinie (EU) 2018/958 
geprüft wurden und die der Kommission nach Artikel 59 Absatz 5 der Richtlinie 
2005/36/EG zusammen mit den Vorschriften mitzuteilen sind, als gerechtfertigt, not-
wendig und verhältnismäßig in der in Artikel 59 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG 
genannten Datenbank für reglementierte Berufe einzugeben. 
 
Zu Nummer 4 - Anlagen  
 
Durch das Einfügen der Anlagen zum Gesetz werden die in Artikel 7 Absatz 2 bis 4 
der Richtlinie (EU) 2018/958 genannten und im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprü-
fung zu prüfenden Anforderungen in das Gesetz übernommen. Im Interesse der Über-
sichtlichkeit wurde die Normierung dieser Kriterien in einer Anlage anstelle ihrer Auf-
nahme in den Gesetzestext für sachgemäß erachtet. 
 
 
Zu Artikel 3 - Änderung des Ingenieurgesetzes (IngG) 
 
Das Ingenieurgesetz wird geändert, um eine erforderliche Anpassung an die Richtlinie 
2005/36/EG in der Fassung der Richtlinie 2013/55/EU umzusetzen. Mit der Einführung 
des Absatz 1a wird durch die Baukammer Berlin sichergestellt, dass die Eignungsprü-
fung sechs Monate nach der ursprünglichen Entscheidung, der Antragstellerin/dem 
Antragsteller eine Eignungsprüfung aufzuerlegen, abgelegt werden kann. Hierdurch 
wird der Verpflichtung nachgekommen, Artikel 14 Absatz 7 der Richtlinie 2005/36/EG 
in der Fassung der Richtlinie 2013/55/EU in Landesrecht umzusetzen. 
 
 
Zu Artikel 4 (Inkrafttreten) 

 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 
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B. Ergebnisse der Anhörung: 
 
Der Gesetzentwurf wurde gemäß § 39 Absatz 2 der Gemeinsamen Geschäftsord-
nung für die Berliner Verwaltung, Besonderer Teil (GGO II) den zu beteiligenden 
Fachkreisen und Verbänden einschließlich der Spitzenorganisationen der zuständi-
gen Gewerkschaften und Berufsverbände vorgelegt. Es haben sich die Baukammer 
Berlin, die Apothekerkammer Berlin, die Architektenkammer Berlin, die Ärztekammer 
Berlin und die Psychotherapeutenkammer Berlin geäußert. Bezüglich der Artikel 2 
Nummer 4 und Artikel 3 konnte auf eine Anhörung verzichtet werden, da es sich um 
zwingend wie vorliegend umzusetzendes EU-Recht handelt. 
 

1. Stellungnahmen der Kammern 
 

a) Zu Artikel 1 – Berliner Architekten- und Baukammergesetz Berlin - ABKG 
 
aa) Die Architektenkammer Berlin trägt vor, dass ihr in zwei Punkten zusätzliche 
Pflichten auferlegt werden, die von der Richtlinie (EU) 2018/958 nicht vorgegeben 
werden und bittet um deren Streichung. Zum einen handelt es sich hier, um § 12 Ab-
satz 4b Satz 4 des Gesetzentwurfes, wonach eine öffentliche Konsultation durchzu-
führen ist, soweit eine zu ändernde Vorschrift im Regelungsbereich der Richtlinie 
(EU) 2018/958 nicht unerhebliche Auswirkungen auf Personen haben kann, die nicht 
der Kammer angehören und soweit dies unter Berücksichtigung des Aufwandes nicht 
unverhältnismäßig ist. Die Kammer trägt vor, dass Art. 8 Absatz 2 Satz 2 Richtlinie 
(EU) 2018/958 die Frage der Regelung einer öffentlichen Konsultationspflicht in das 
Ermessen der Mitgliedstaaten stelle. Eine zwingende Umsetzung sei nicht angezeigt, 
da sie weder relevant noch angemessen sei. Ungeachtet dessen sei die Einführung 
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes per se bereits eine eminente Herausforderung 
für die Kammern. Insofern wäre eine weitere, aus der Richtlinie (EU) 2018/958 her-
aus nicht zwingend umzusetzende Regelung nicht angezeigt. 
 
Zum zweiten bittet die Kammer um Streichung der Pflicht zur Übersendung eines 
jährlichen Prüfberichtes an die Aufsichtsbehörde gemäß § 12 Absatz 6 Satz 2 des 
Gesetzentwurfes. Artikel 4 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 2018/958 sei bereits in § 12 
Absatz 6 Satz 1 des Gesetzentwurfes hinreichend umgesetzt. Insbesondere erfor-
dere die Umsetzung der Richtlinie nur eine anlassbezogene Überprüfung durch die 
Aufsichtsbehörde. Zudem verursache diese Regelung einen unverhältnismäßigen 
Verwaltungsaufwand und sie sei nicht hinreichend deutlich formuliert, da der Inhalt 
des Prüfberichts sowie die zu übersendenden Unterlagen nicht näher geregelt wür-
den. 
 
Ergänzend weist die Kammer noch auf einen redaktionellen Fehler im § 12 Abs. 5 
Satz 3 ABKG hin. 
 
bb) Die Baukammer Berlin hat sich ausdrücklich dem Inhalt der Stellungnahme der 
Architektenkammer Berlin angeschlossen. 
 
b) Zu Artikel 2 – Berliner Heilberufekammergesetz – BlnHKG 
 
aa) Die Apothekerkammer Berlin bittet im Gesetzgebungsverfahren zu berücksichti-
gen, dass die Richtlinie (EU) 2018/958 insbesondere in Bezug auf die Heilberufe hin-
sichtlich der Verhältnismäßigkeitsprüfung Einschränkungen enthält.  
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Die Mitgliedstaaten hätten zunächst nach Artikel 1 der Richtlinie einen Ermessens-
spielraum. Nach Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie dürfe die Verhältnismäßigkeitsprü-
fung keinen unverhältnismäßigen Aufwand verursachen. Die Kammer weist unter 
Verweis auf Erwägungsgrund 18 der Richtlinie (EU) 2018/958 darauf hin, dass die 
Darlegungs- und Beweislast nach Artikel 4 Absatz 4 Richtlinie (EU) 2018/958 für die 
Verhältnismäßigkeit der Berufsreglementierung in den Heilberufen abgeschwächt sei. 
 
Bezüglich des Kriterienkatalogs für die Verhältnismäßigkeitsprüfung betont die Kam-
mer, dass bei der Reglementierung von Gesundheitsberufen ein hohes Gesundheits-
schutzniveau sichergestellt werden (Artikel 7 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2018/958) 
soll. 
 
bb) Die Ärztekammer Berlin regt an, den neuen § 15 Absatz 6 Satz 3 BlnHKG umzu-
formulieren. Statt „öffentliche Anhörung“ solle klarstellend der Begriff „Anhörung“ ver-
wendet werden. Der Begriff „öffentliche Konsultation“ der Richtlinie (EU) 2018/958 sei 
mit Blick auf Artikel 11 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union dahinge-
hend zu verstehen, dass die betreffenden zu erlassenden Normen sowie dazu einge-
gangenen Stellungnahmen vor der Beschlussfassung durch die Delegiertenver-
sammlung zu veröffentlichen seien. Der Begriff „öffentliche Anhörung“ des neuen § 
15 Absatz 6 Satz 3 lasse aber unzutreffender Weise die Auslegung zu, es handele 
sich um eine weitere Form der Einbeziehung der Öffentlichkeit etwa in Form öffentli-
cher Präsenzanhörungen. Der Begriff „öffentlich“ werde nicht näher erläutert. Eine öf-
fentliche Präsenzanhörung sei für Kammern nicht angemessen. 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf berücksichtige zudem den Passus in der o.g. Richtli-
nie „in accordance with their nationale procedures / im Einklang mit ihren nationalen 
Verfahren“ nicht, wodurch der Begriff „public / öffentlich“ eine zusätzliche Unbe-
stimmtheit bekomme.  
 
Darüber hinaus regt die Kammer sprachliche Präzisierungen in § 15 Absatz 4 und 5 
BlnHKG an, unter anderem die Verwendung des hier zutreffenden Begriffs „Anforde-
rungen“, der im Übrigen durchgehend benutzt werden solle. 
 
cc) Die Psychotherapeutenkammer Berlin bittet um Streichung des vorgelegten 
neuen § 15 Absatz 6 Satz 3 BlnHKG (öffentliche Anhörung Konsultationen). Die Re-
gelung beinhalte eine Präsenzanhörung und gehe daher ohne zureichende Begrün-
dung weit über die Vorgabe des Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2018/958 hin-
aus. Damit werde die Absicht der Europäischen Kommission, bürokratische Prozesse 
zur Erleichterung der grenzüberschreitenden Anerkennung von Berufsqualifikationen 
und des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs durch digitale Verfahren zü-
gig zu gestalten, konterkariert. Eine Präsenzanhörung verzögere die zügige Umset-
zung von qualitätssichernden Vorgaben zulasten eines guten Verbraucher- und Ge-
sundheitsschutzes derart, dass die Schutzfunktion der Satzungsvorschriften konter-
kariert werde. Bereits jetzt sei das Erlassverfahren für Satzungen wie Fort- und Wei-
terbildungsordnungen sowie Berufsordnung sehr aufwändig.  
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2. Stellungnahme des Senats 
 
Der Senat nimmt zu den Hinweisen und Vorschlägen der Kammern wie folgt Stel-
lung: 
 
a) Zu Artikel 1 – Berliner Architekten- und Baukammergesetz Berlin - ABKG 
 
Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2018/958 verpflichtet die Mitgliedstaaten, alle 
von einer Rechtsänderung im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 be-
troffenen Parteien in geeigneter Weise vorab in den Rechtssetzungsprozess einzu-
beziehen. Satz 2 regelt darüber hinaus eine Pflicht zur Durchführung einer öffentli-
chen Konsultation, soweit dies relevant und angemessen ist. Die EU-Kommission 
monierte bereits die fehlende beziehungsweise unzureichende Umsetzung dieser 
Regelung in anderen Bundesländern und fordert, dass sowohl die Begriffe relevant 
und angemessen als auch das Verfahren der öffentlichen Konsultation in der natio-
nalen Gesetzgebung präzisiert werden. Der Auffassung der Kammern, die Regelung 
einer Pflicht zur öffentlichen Konsultation stehe im Ermessen der Mitgliedstaaten, 
kann daher nicht gefolgt werden. 
 
Gemäß Artikel 4 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 2018/958 besteht eine laufende Pflicht 
der Mitgliedstaaten zur Überprüfung neuer oder geänderter Satzungsregelungen 
auch nach ihrem Erlass, das heißt, bestehende Satzungsregelungen sind dahinge-
hend zu prüfen, ob spätere Entwicklungen die Regelung nachträglich doch unverhält-
nismäßig machen. 
 
Dieser Überwachungspflicht kann das Land Berlin durch seine Aufsichtsbehörde nur 
nachkommen, soweit durch die Kammern die hierfür erforderlichen Informationen 
übermittelt werden. Die jährliche Vorlage eines Prüfberichtes gegenüber der Auf-
sichtsbehörde wird geregelt, da sonst eine wirksame Aufsicht und damit wirksame 
Umsetzung der Überwachungspflicht gemäß Artikel 4 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 
2018/958 nicht möglich ist. 
 
Aufgrund des redaktionellen Hinweises der Kammern zu § 12 Abs. 5 ABKG wurde 
die Norm entsprechend angepasst.  
 
 
b) Zu Artikel 2 – Berliner Heilberufekammergesetz – BlnHKG 
 
aa) Die Hinweise der Apothekerkammer führen zu keiner Anpassung des Gesetzent-
wurfs. Die in das Berliner Heilberufekammergesetz aufgenommenen Bestimmungen 
sind nach einer sorgfältigen Bestimmung des notwendigen Schutzmaßes der Ziele 
des Allgemeininteresses und einer Festlegung des angemessenen Regulierungsni-
veaus unter Ausnutzung des zustehenden Ermessensspielraumes erfolgt. Die erlas-
senen Bestimmungen werden für notwendig erachtet, um eine unionsrechtskonforme 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 in das Berliner Heilberufekammergesetz ge-
währleisten zu können. 
 
Die übrigen von der Apothekerkammer zitierten Bestimmungen der Richtlinie (EU) 
2018/958 sind im Rahmen der vorzunehmenden Verhältnismäßigkeitsprüfung an-
wendbar. Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund, dass § 15 Absatz 4 Satz 2 die Vor-
gaben der Richtlinie umfassend für anwendbar erklärt ("Insbesondere sind bei neuen 
oder zu ändernden Vorschriften, die dem Anwendungsbereich der Richtlinie 
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2005/36/EG unterfallen, die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeits-
prüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABI. L 173 vom 9.7.2018, S. 25) 
in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten."). Von einer expliziten Aufnahme der 
einzelnen Bestimmungen in die Gesetzesmaterialien konnte daher im Interesse der 
Rechtsknappheit und -klarheit Abstand genommen werden, ohne eine europarechts-
konforme Umsetzung ins Berliner Landesrecht zu gefährden. 
 
bb) Die Hinweise und Vorschläge der Ärztekammer werden zum Teil für begründet 
erachtet und führen zu einer Anpassung des vorgelegten Gesetzentwurfes.  
 
Eine Umformulierung des § 15 Absatz 6 Satz 3 wie vorgeschlagen kann aber nicht 
erfolgen, da die Aufnahme einer Verpflichtung zur Durchführung der öffentlichen 
Konsultation, soweit dies relevant und verhältnismäßig erscheint, zur ordnungsgemä-
ßen Umsetzung des Artikels 8 Absatz 2 der Richtlinie notwendig ist. Der Anregung, 
die Begriffe „relevant“ und „angemessen“ als auch das Verfahren der öffentlichen 
Konsultation in der nationalen Gesetzgebung zu präzisieren, wurde gefolgt. Dement-
sprechend wurde durch eine stärkere Präzisierung des Satzes 3 dem Vortrag der 
Ärztekammer Rechnung getragen. In der Begründung findet sich sodann die Klarstel-
lung, dass der Begriff der „öffentlichen Konsultation“ keineswegs auf die Durchfüh-
rung einer Präsenzveranstaltung beschränkt ist, sondern durchaus auch online 
durchgeführt werden kann. 
 
Die von zu § 15 Absätze 4 und 5 BlnHKG vorgeschlagenen sprachlichen Präzisierun-
gen wurden übernommen.  
 
cc) Der Bitte der Psychotherapeutenkammer kann ebenfalls nicht vollumfänglich ge-
folgt werden. Eine komplette Streichung des § 15 Absatz 6 Satz 3, wie vorgeschla-
gen, kann aus den unter bb) dargestellten Gründen nicht erfolgen. Den Bedenken 
der Psychotherapeutenkammer wird durch die unter bb) dargelegte stärkere Präzisie-
rung des Satzes 3 sowie durch eine klarstellende Begründung Rechnung getragen.  
 
 
C. Rechtsgrundlage:  
 Artikel 59 Absatz 2 Verfassung von Berlin. 

 
C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen: 
 Keine. 
 
D. Gesamtkosten: 

Berufsreglementierungen mussten auch vor dem Inkrafttreten der Richtlinie (EU) 
2018/958 bereits jetzt schon nach Verfassungs- und Europarecht dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit genügen. Mit der Umsetzung der Richtlinie sind aber 
auch neue oder detailliertere Prüf-, Dokumentations-, Beteiligungs-, Informations- 
und Veröffentlichungspflichten verbunden. Diese verursachen je nach Art und 
Umfang des Normsetzungsvorhabens bei den Kammern und den Aufsichtsbe-
hörden einen erhöhten, derzeit nicht bezifferbaren Vollzugsaufwand. Der Mehr-
aufwand für die Aufsichtsbehörden wird zunächst aus den vorhandenen Mitteln 
finanziert.  

 
E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:  
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Der Gesetzentwurf hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Zusammenar-
beit mit dem Land Brandenburg. Das Land Brandenburg setzt die Richtlinie (EU) 
2018/958 ebenso wie Berlin in zwei Rechtsakten, nämlich mit einem Artikelgesetz 
für den Bereich der Kammern sowie einer Änderung der Gemeinsamen Geschäfts-
ordnung für die Ministerien des Landes Brandenburg in Landesrecht um. 

 
F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 
 
 a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: 

  Keine. 
 

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen: 
Keine 

 
 

Berlin, den 22. Dezember 2020 
 

 
Der Senat von Berlin 

 
 
 
Michael  M ü l l e r Elke  B r e i t e n b a c h 
______________________                                   ____________________________  
Regierender Bürgermeister Senatorin für Integration, Arbeit und 

Soziales 
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Anlage zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus 
 
I. Gegenüberstellung der Gesetzestexte 
 
Berliner Architekten- und Baukammergesetz (ABKG)  

Artikel 1 – Änderung des Berliner Architekten- und Baukammergesetzes (ABKG) 

Berliner Architekten- und Baukammer-
gesetz (ABKG) 

vom 6. Juli 2006, zuletzt durch Artikel 54 
des Gesetzes vom 12.10.2020 (GVBl. S. 

807) 

 

geltende Fassung neue Fassung 

Amtliche Fußnote Amtliche Fußnote 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. Septem-
ber 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30. 
September 2005, S. 22, L 271 vom 16. Ok-
tober 2007, S. 18, L 93 vom 4. April 2008, 
S. 28, L 33 vom 3. Februar 2009, S. 49), 
die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 
279/2009 (ABl. L 93 vom 7. April 2009, S. 
11) geändert worden ist. 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. Septem-
ber 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30. 
September 2005, S. 22, L 271 vom 16. Ok-
tober 2007, S. 18, L 93 vom 4. April 2008, 
S. 28, L 33 vom 3. Februar 2009, S. 49), 
die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 
279/2009 (ABl. L 93 vom 7. April 2009, S. 
11) geändert worden ist.  
 
Darüber hinaus dienen die §§ 12 und 44 
sowie die Anlagen dieses Gesetzes der 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufs-
reglementierungen (ABl. L 173 vom 
9.7.2018, S. 25). Dieses Gesetz dient au-
ßerdem der Umsetzung der Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 7. September 2005 
über die Anerkennung von Berufsqualifika-
tionen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22; L 
271 vom 16.10.2007, S. 18; L 93 vom 
4.4.2008, S. 28; L 33 vom 3.2.2009, S. 49) 
in der Fassung der Richtlinie 2013/55/EU 
(ABl. L 354 vom 23.12.2013, S. 132, L 95 
vom 9.4.2016, S. 20).  

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 

§§ 1 - 65 §§ 1 – 65 unverändert 
 
Anlage (zu § 12 Absatz 4a) 
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ERSTER TEIL  
Schutz der Berufsbezeichnungen Archi-

tektin, Architekt, Innenarchitektin, In-
nenarchitekt, Landschaftsarchitektin, 

Landschaftsarchitekt, Stadtplanerin und 
Stadtplaner; Architektenkammer Berlin 

 
Zweiter Abschnitt  

Architektenkammer 
 

 
Unverändert  

§ 12 
Aufgaben der Vertreterversammlung 

§ 12 
Aufgaben der Vertreterversammlung 

(1) bis (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) bis (4) unverändert 
 
(4a) Sowohl bei Erlass als auch bei der Än-
derung und der Aufhebung von Satzungen 
sind die Vorgaben der Richtlinie (EU) 
2018/958 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 28. Juni 2018 über die 
Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass 
neuer Berufsreglementierungen (ABl. L 173 
vom 9.7.2018, S. 25) in der jeweils gelten-
den Fassung zu beachten. Eine Vorschrift 
im Geltungsbereich dieser Richtlinie muss 
durch Ziele des Allgemeininteresses im 
Sinne des Artikels 6 der Richtlinie gerecht-
fertigt sein und ist anhand der in den Arti-
keln 5 bis 7 der Richtlinie (EU) 2018/958 
festgelegten Kriterien auf ihre Verhältnis-
mäßigkeit zu prüfen. Der Umfang der Prü-
fung muss im Verhältnis zu der Art, dem In-
halt und den Auswirkungen der Vorschrift 
stehen. Die Vorschrift ist so ausführlich zu 
erläutern, dass durch die Aufsichtsbehörde 
ihre Übereinstimmung mit dem Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz bewertet werden 
kann. Die Gründe, aus denen sich ergibt, 
dass sie gerechtfertigt und verhältnismäßig 
ist, sind durch qualitative und, soweit mög-
lich und relevant, quantitative Elemente zu 
substantiieren. 
 
(4b) Bei einer Vorschrift im Sinne des Ab-
satzes 4a Satz 1 ist die Öffentlichkeit nach 
Artikel 8 der Richtlinie (EU) 2018/958 zu 
beteiligen. Vor der Beschlussfassung der 
Vertreterversammlung über eine Vorschrift 
ist auf der Internetseite der Kammer ein 
Entwurf für einen Zeitraum von mindestens 
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(5) Beschlüsse der Vertreterversammlung 
zu Absatz 1 Nummer 1, 2, 3, 7, 8 und 9 be-
dürfen der Genehmigung durch die Auf-
sichtsbehörde. 
 
 

zwei Wochen mit der Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu veröffentlichen. Näheres 
wird durch die Satzung bestimmt; insbe-
sondere ist sicherzustellen, dass unter Be-
rücksichtigung des Zeitpunktes und der 
sonstigen Umstände der Veröffentlichung 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
in den Entscheidungsprozess der Vertreter-
versammlung einfließen können. Soweit 
die Vorschrift nicht unerhebliche Auswir-
kungen auf Personen haben kann, die nicht 
der Kammer angehören, ist vor der Be-
schlussfassung eine öffentliche Konsulta-
tion durchzuführen, soweit dies unter Be-
rücksichtigung des Aufwandes nicht unver-
hältnismäßig ist. Bei der Abwägung des Er-
fordernisses einer öffentlichen Konsultation 
sind die Größe des potenziell betroffenen 
Personenkreises und die Intensität der 
Auswirkungen auf denselben zu berück-
sichtigen. 
 
(5) Alle Beschlüsse der Vertreterversamm-
lung zu Absatz 1 Nummern 1, 2, 3, 7, 8 und 
9 sowie alle Vorschriften im Geltungsbe-
reich der Richtlinie (EU) 2018/958 bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde. Im Rahmen der Geneh-
migung hat sie auch zu prüfen, ob die Vor-
gaben der Richtlinie (EU) 2018/958 in der 
jeweils geltenden Fassung eingehalten 
wurden. Zu diesem Zweck hat die Kammer 
der Aufsichtsbehörde die Unterlagen inklu-
sive der im Rahmen der Öffentlichkeitsbe-
teiligung eingegangenen Stellungnahmen 
zuzuleiten, aus denen sich die Einhaltung 
der Vorgaben nach Absatz 4a Satz 2 und 
Absatz 4b ergibt. Insbesondere hat die 
Kammer die Gründe zu übermitteln auf-
grund derer sie die jeweilige Vorschrift im 
Sinne des Absatzes 4a Satz 2 als gerecht-
fertigt, notwendig und verhältnismäßig be-
urteilt hat. 
 
(6) Die Kammer hat nach dem Erlass einer 
Vorschrift im Sinne des Absatzes 4a Satz 1 
ihre Übereinstimmung mit dem Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz zu überwachen und 
bei einer Änderung tatsächlicher Umstände 
oder rechtlicher Rahmenbedingungen zu 
prüfen, ob die Vorschrift anzupassen ist; 
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dies ist durch die Aufsichtsbehörde im Rah-
men der Aufsicht zu prüfen. Hierzu hat die 
Kammer der Aufsichtsbehörde für jedes 
Kalenderjahr einen Prüfbericht bis spätes-
tens zum 31. März des Folgejahres zu 
übermitteln. Diesem Prüfbericht sind als 
Anlage alle bei der Kammer eingegange-
nen Stellungnahmen zu übermitteln, bei 
denen eine Relevanz für die Prüfung der 
Verhältnismäßigkeit nach der Richtlinie 
(EU) 2018/958 nicht ausgeschlossen wer-
den kann. Die Aufsichtsbehörde stellt si-
cher, dass die Gründe, nach denen Vor-
schriften als gerechtfertigt, notwendig und 
verhältnismäßig beurteilt wurden und die 
der Europäischen Kommission nach Artikel 
59 Absatz 5 der Richtlinie 2005/36/EG mit-
zuteilen sind, in die in Artikel 59 Absatz 1 
der Richtlinie 2005/36/EG genannte Daten-
bank für reglementierte Berufe eingegeben 
werden und nimmt die zu den Eintragun-
gen vorgebrachten Stellungnahmen ande-
rer Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
und diesen gleichgestellten Staaten sowie 
interessierter Kreise entgegen. 
 

ZWEITER TEIL  
Schutz der Berufsbezeichnung Bera-

tende Ingenieurin und  
Beratender Ingenieur; Baukammer Ber-

lin 

Zweiter Abschnitt  
Baukammer  

 

 
unverändert 

§ 35  
Eintragung als Beratende Ingenieurin oder 

Beratender Ingenieur 

§ 35 
Eintragung als Beratende Ingenieurin oder 

Beratender Ingenieur 

1) In die Liste der im Bauwesen tätigen Be-
ratenden Ingenieurinnen und Ingenieure ist 
auf Antrag einzutragen, wer 
1. seinen Wohnsitz, seine Niederlassung o-
der seinen Beschäftigungsort überwiegend 
im Land Berlin hat, 
2. die Berufsaufgaben der im Bauwesen tä-
tigen Ingenieurin oder des im Bauwesen tä-
tigen Ingenieurs nach § 30 wahrnehmen 
will, 

1) In die Liste der im Bauwesen tätigen Be-
ratenden Ingenieurinnen und Ingenieure ist 
auf Antrag einzutragen, wer 
1. seinen Wohnsitz, seine Niederlassung o-
der seinen Beschäftigungsort überwiegend 
im Land Berlin hat, 
2. die Berufsaufgaben der im Bauwesen tä-
tigen Ingenieurin oder des im Bauwesen tä-
tigen Ingenieurs nach § 30 wahrnehmen 
will, 
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3. auf Grund des Ingenieurgesetzes die 
Berufsbezeichnung „Ingenieurin“ oder „In-
genieur“ führen darf oder eine Berufsaus-
bildung für die in § 30 genannten Aufgaben 
seiner Fachrichtung an einer Universität, 
Hochschule oder Fachhochschule mit Er-
folg abgeschlossen hat, die eine Mindestre-
gelstudienzeit von vier Jahren oder acht 
Semestern umfasst, 
4. eine einschlägige praktische Tätigkeit 
von zwei Jahren ausgeübt oder die Befähi-
gung zum höheren bau- oder vermes-
sungstechnischen Verwaltungsdienst er-
worben hat und 
 
 
 
 
 

5.seinen Beruf freischaffend oder als ge-
setzliche Vertreterin oder gesetzlicher Ver-
treter einer Ingenieurgesellschaft ausübt. 
 

3. seinen Beruf freischaffend oder als ge-
setzliche Vertreterin oder gesetzlicher Ver-
treter einer Ingenieurgesellschaft ausübt, 
 
 
 
 
 

 
4. auf Grund des Ingenieurgesetzes die 
Berufsbezeichnung „Ingenieurin“ oder „In-
genieur“ führen darf oder eine Berufsaus-
bildung für die in § 30 genannten Aufgaben 
seiner Fachrichtung an einer Universität, 
Hochschule oder Fachhochschule mit Er-
folg abgeschlossen hat, die eine Mindestre-
gelstudienzeit von vier Jahren oder acht 
Semestern umfasst und 
 
5. eine einschlägige praktische Tätigkeit 
von zwei Jahren ausgeübt oder die Befähi-
gung zum höheren bau- oder vermes-
sungstechnischen Verwaltungsdienst er-
worben hat. § 2a des Ingenieurgesetzes 
gilt entsprechend. 
 

§ 44  
Aufgaben der Vertreterversammlung 

§ 44  
Aufgaben der Vertreterversammlung 

(1) bis (4) 
 
(5) Beschlüsse der Vertreterversammlung 
zu Absatz 1 Nr. 1 bis 3 bedürfen der Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde. 

(1) bis (4) unverändert 
 
(5) Beschlüsse der Vertreterversammlung 
zu Absatz 1 Nr. 1 bis 3 sowie alle Vorschrif-
ten im Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 
2018/958 bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.  
§ 12 Absätze 4a bis 6 gelten entsprechend.  

 Anlage (zu § 12 Absatz 4a) 
 

Durchführung der Verhältnismäßig-
keitsprüfung 

 Die Prüfung der Verhältnismäßigkeit ge-
mäß § 12 Absatz 4 a und § 44 Absatz 5 ist 
anhand der folgenden Kriterien durchzufüh-
ren: 
 
(1) Satzungsregelungen müssen für die 
Verwirklichung des angestrebten Ziels ge-
eignet sein und nicht über das zur Errei-
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chung dieses Ziels erforderliche Maß hin-
ausgehen. Zu diesem Zweck berücksichti-
gen die Kammern  
 
a) die Eigenart der mit den angestrebten 
Zielen des Allgemeininteresses verbunde-
nen Risiken, insbesondere der Risiken für 
Dienstleistungsempfänger, einschließlich 
Verbraucher, Berufsangehörige und Dritte; 
b) ob bestehende Regelungen spezifischer 
oder allgemeiner Art, etwa die Regelungen 
in Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Produktsicherheit oder des Verbraucher-
schutzes, nicht ausreichen, um das ange-
strebte Ziel zu erreichen; 
c) die Eignung der Vorschriften hinsichtlich 
ihrer Angemessenheit zur Erreichung des 
angestrebten Ziels, und ob sie diesem Ziel 
tatsächlich in kohärenter und systemati-
scher Weise gerecht werden und somit den 
Risiken entgegenwirken, die bei vergleich-
baren Tätigkeiten in ähnlicher Weise identi-
fiziert wurden; 
d) die Auswirkungen auf den freien Perso-
nen- und Dienstleistungsverkehr innerhalb 
der Union, die Wahlmöglichkeiten für die 
Verbraucher und die Qualität der bereitge-
stellten Dienstleistungen; 
e) die Möglichkeit des Rückgriffs auf gelin-
dere Mittel zur Erreichung des im Allge-
meininteresse liegenden Ziels; für die Zwe-
cke dieses Buchstabens, wenn die Vor-
schriften nur durch den Verbraucherschutz 
gerechtfertigt sind und sich die identifizier-
ten Risiken auf das Verhältnis zwischen 
dem Berufsangehörigen und dem Verbrau-
cher beschränken und sich deshalb nicht 
negativ auf Dritte auswirken, prüfen die Mit-
gliedstaaten insbesondere, ob das Ziel 
durch Maßnahmen erreicht werden kann, 
die gelinder sind, als die Tätigkeiten vorzu-
behalten; 
f) die Wirkung der neuen oder geänderten 
Vorschriften, wenn sie mit anderen Vor-
schriften, die den Zugang zu reglementier-
ten Berufen oder deren Ausübung be-
schränken, kombiniert werden, und insbe-
sondere, wie die neuen oder geänderten 
Vorschriften kombiniert mit anderen Anfor-
derungen zum Erreichen desselben im All-
gemeininteresse liegenden Ziels beitragen 
und ob sie hierfür notwendig sind. 
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(2) Die Kammer berücksichtigt zudem die  
folgenden Elemente, wenn dies für die Art 
und den Inhalt der neu eingeführten oder 
geänderten Vorschrift relevant ist: 
 
a) den Zusammenhang zwischen dem Um-
fang der von einem Beruf erfassten oder ei-
nem Beruf vorbehaltenen Tätigkeiten und 
der erforderlichen Berufsqualifikation; 
b) den Zusammenhang zwischen der Kom-
plexität der betreffenden Aufgaben und der 
Notwendigkeit, dass diejenigen, die sie 
wahrnehmen, im Besitz einer bestimmten 
Berufsqualifikation sind, insbesondere in 
Bezug auf Niveau, Eigenart und Dauer der 
erforderlichen Ausbildung oder Erfahrung; 
c) die Möglichkeit zum Erlangen der berufli-
chen Qualifikation auf alternativen Wegen; 
d) ob und warum die bestimmten Berufen 
vorbehaltenen Tätigkeiten mit anderen Be-
rufen geteilt oder nicht geteilt werden kön-
nen; 
e) den Grad an Autonomie bei der Aus-
übung eines reglementierten Berufs und 
die Auswirkungen von Organisations- und 
Überwachungsmodalitäten auf die Errei-
chung des angestrebten Ziels, insbeson-
dere wenn die mit einem reglementierten 
Beruf zusammenhängenden Tätigkeiten 
unter der Kontrolle und Verantwortung ei-
ner ordnungsgemäß qualifizierten Fach-
kraft stehen; 
f) die wissenschaftlichen und technologi-
schen Entwicklungen, die die Informations-
asymmetrie zwischen Berufsangehörigen 
und Verbrauchern tatsächlich abbauen o-
der verstärken können. 
 
(3) Für die Zwecke von Absatz 1 Buch-
stabe f prüft die Kammer die Auswirkungen 
der neuen oder geänderten Vorschrift, 
wenn sie mit einer oder mehreren Anforde-
rungen kombiniert wird, wobei die Tatsache 
zu berücksichtigen ist, dass diese Auswir-
kungen sowohl positiv als auch negativ 
sein können, und insbesondere die folgen-
den: 
 
a) Tätigkeitsvorbehalte, geschützte Berufs-
bezeichnung oder jede sonstige Form der 
Reglementierung im Sinne von Artikel 3 
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Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 
2005/36/EG; 
b) Verpflichtungen zur kontinuierlichen be-
ruflichen Weiterbildung; 
c) Vorschriften in Bezug auf Berufsorgani-
sation, Standesregeln und Überwachung; 
d) Pflichtmitgliedschaft in einer Berufsorga-
nisation, Registrierungs- und Genehmi-
gungsregelungen, insbesondere wenn 
diese Anforderungen den Besitz einer be-
stimmten Berufsqualifikation implizieren; 
e) quantitative Beschränkungen, insbeson-
dere Anforderungen, die die Zahl der Zu-
lassungen zur Ausübung eines Berufs be-
grenzen oder eine Mindest- oder Höchst-
zahl der Arbeitnehmer, Geschäftsführer o-
der Vertreter festsetzen, die bestimmte 
Berufsqualifikationen besitzen; 
f) Anforderungen an bestimmte Rechtsfor-
men oder Anforderungen in Bezug auf die 
Beteiligungsstruktur oder Geschäftsleitung 
eines Unternehmens, soweit diese Anfor-
derungen unmittelbar mit der Ausübung 
des reglementierten Berufs zusammenhän-
gen; 
g) geografische Beschränkungen, ein-
schließlich dann, wenn der Beruf in Teilen 
eines Mitgliedstaats in einer Weise regle-
mentiert ist, die sich von der Reglementie-
rung in anderen Teilen unterscheidet; 
h) Anforderungen, die die gemeinschaftli-
che oder partnerschaftliche Ausübung ei-
nes reglementierten Berufs beschränken, 
sowie Unvereinbarkeitsregeln; 
i) Anforderungen an den Versicherungs-
schutz oder andere Mittel des persönlichen 
oder kollektiven Schutzes in Bezug auf die 
Berufshaftpflicht; 
j) Anforderungen an Sprachkenntnisse, so-
weit diese für die Ausübung des Berufs er-
forderlich sind; 
k) festgelegte Mindest- und/oder Höchst-
preisanforderungen; 
l) Anforderungen für die Werbung. 
 
(4) Vor der Einführung neuer oder der Än-
derung bestehender Vorschriften stellt die 
Kammer zusätzlich sicher, dass der Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit spezifischer 
Anforderungen im Zusammenhang mit der 
vorübergehenden oder gelegentlichen Er-
bringung von Dienstleistungen gemäß Titel 
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II der Richtlinie 2005/36/EG eingehalten 
wird, einschließlich 
 
a) einer automatischen vorübergehenden 
Eintragung oder einer Pro-forma-Mitglied-
schaft bei einer Berufsorganisation gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Richtli-
nie 2005/36/EG; 
b) einer vorherigen Meldung gemäß Artikel 
7 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG, der 
gemäß Absatz 2 des genannten Artikels 
geforderten Dokumente oder einer sonsti-
gen gleichwertigen Anforderung; 
c) der Zahlung einer Gebühr oder von Ent-
gelten, die vom Dienstleistungserbringer für 
die Verwaltungsverfahren im Zusammen-
hang mit dem Zugang zu reglementierten 
Berufen oder deren Ausübung gefordert 
werden. 
 
Dieser Absatz gilt nicht für Maßnahmen, 
durch die die Einhaltung geltender Arbeits- 
und Beschäftigungsbedingungen gewähr-
leistet werden soll, die die Mitgliedstaaten 
im Einklang mit dem Unionsrecht anwen-
den. 

 
 
Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG) 
 

Artikel 2- Änderung des Berliner Heilberufekammergesetzes (BlnHKG)  

Berliner Heilberufekammergesetz  
(BlnHKG)  

vom 2. November 2018 (GVBl. 2018, 
622) 

 

geltende Fassung neue Fassung 

 Amtliche Fußnote 

 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßig-
keitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreg-
lementierungen ABl. L 173 vom 9.7.2018, 
S. 25). 
 

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 
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§ 1 - § 94 
 

§1 - § 94 unverändert 
 
Anlage 1 (zu § 15 Absatz 5 Satz 1) 
Anlage 2 (zu § 15 Absatz 5 Satz 2) 
Anlage 3 (zu § 15 Absatz 5 Satz 6) 
Anlage 4 (zu § 15 Absatz 5 Satz 7)  
 

§ 3 
Dienstleistungserbringer; Amtshilfe 

§ 3 
Dienstleistungserbringer; Amtshilfe 

(1) – (4) (1) – (4) unverändert 

(5) Die Kammern arbeiten mit Behörden 
und zuständigen Stellen 
1. der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, 
2. der Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
und 
3. der Staaten, denen gegenüber sich die 
Bundesrepublik Deutschland und die Eu-
ropäische Gemeinschaft oder die Bun-
desrepublik Deutschland und die Europä-
ische Union vertraglich verpflichtet ha-
ben, die Ausübung eines der in § 1 ge-
nannten Berufe durch Angehörige des 
Vertragsstaates in gleicher Weise zuzu-
lassen wie durch Angehörige eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union, zu-
sammen und leisten ihnen Amtshilfe, um 
die Anwendung der Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 7. September 
2005 über die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen (ABl. L 255 vom 
30.9.2005, S. 22), die zuletzt durch Arti-
kel 1 des Delegierten Beschlusses (EU) 
2017/2113 (ABl. L 317 vom 1.12.2017, S. 
119) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung zu erleichtern. 

(5) Die Kammern arbeiten mit Behörden 
und zuständigen Stellen 
1. der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, 
2. der Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
und  
3. der Staaten, denen gegenüber sich die 
Bundesrepublik Deutschland und die Eu-
ropäische Gemeinschaft oder die Bun-
desrepublik Deutschland und die Europä-
ische Union vertraglich verpflichtet ha-
ben, die Ausübung eines der in § 1 ge-
nannten Berufe durch Angehörige des 
Vertragsstaates in gleicher Weise zuzu-
lassen wie durch Angehörige eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union, zu-
sammen und leisten ihnen Amtshilfe, um 
die Anwendung der Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 7. September 
2005 über die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen (ABl. L 255 vom 
30.9.2005, S. 22), die zuletzt durch den 
Delegierten Beschluss (EU) 2020/548 
(ABl. L 131 vom 24.4.2020, S. 1) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung zu erleichtern. 
 

(6) – (7) (6) – (7) unverändert 

§ 15 
Aufgaben der Delegiertenversamm-

lung 

§ 15 
Aufgaben der Delegiertenversamm-

lung 

(1) – (3)  (1) – (3) unverändert  
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 (4) Die Berufsordnung, die Weiterbil-
dungsordnung und sonstige Satzungen, 
die den Berufszugang oder die Berufs-
ausübung beschränken, müssen im Ein-
klang mit den Vorgaben des auf sie an-
zuwendenden europäischen Rechts ste-
hen. Insbesondere sind bei neuen oder 
zu ändernden Vorschriften, die dem An-
wendungsbereich der Richtlinie 
2005/36/EG unterfallen, die Vorgaben 
der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 
28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßig-
keitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreg-
lementierungen (ABI. L 173 vom 
9.7.2018, S. 25) in der jeweils geltenden 
Fassung einzuhalten. Bei Vorschriften, 
die Auswirkungen auf die Patientensi-
cherheit haben, ist das Ziel der Sicher-
stellung eines hohen Niveaus des Ge-
sundheitsschutzes zu berücksichtigen. 
 

 (5) Eine Vorschrift im Sinne des Absat-
zes 4 Satz 2 muss durch Ziele des Allge-
meininteresses, im Sinne des Artikels 6 
der Richtlinie (EU) 2018/958 gerechtfer-
tigt sein und ist anhand der in der Anlage 
1 festgelegten Kriterien auf ihre Verhält-
nismäßigkeit zu prüfen. Darüber hinaus 
sind bei der Prüfung die in Anlage 2 ent-
haltenen Elemente zu berücksichtigen, 
wenn sie für die Art und den Inhalt der 
neu eingeführten oder geänderten Vor-
schrift relevant sind. Der Umfang der 
Prüfung muss im Verhältnis zu der Art, 
dem Inhalt und den Auswirkungen der 
Vorschrift stehen. Die Vorschrift ist so 
ausführlich zu erläutern, dass ihre Über-
einstimmung mit dem Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz bewertet werden kann. 
Die Gründe, aus denen sich ergibt, dass 
sie gerechtfertigt und verhältnismäßig ist, 
sind durch qualitative und, soweit mög-
lich und relevant, quantitative Elemente 
zu substantiieren. Wird die neue oder ge-
änderte Vorschrift mit einer oder mehre-
ren der in Anlage 3 enthaltenen Anforde-
rungen kombiniert, so ist die Auswirkung 
der neuen oder geänderten Vorschrift zu 
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prüfen, insbesondere, wie die neue oder 
geänderte Vorschrift kombiniert mit ande-
ren Anforderungen zum Erreichen des-
selben legitimen Zwecks beiträgt und ob 
sie hierfür notwendig ist. Zusätzlich ist si-
cherzustellen, dass der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit eingehalten wird, 
wenn spezifische Anforderungen im Zu-
sammenhang mit der Anlage vorüberge-
henden oder gelegentlichen Erbringung 
von Dienstleistungen gemäß Titel II der 
Richtlinie 2005/36/EG, einschließlich der 
in Anlage 4 enthaltenen Anforderungen, 
neu eingeführt oder geändert werden. 
Diese Verpflichtung gilt nicht für Maßnah-
men, durch die die Einhaltung geltender 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
gewährleistet werden soll, die im Ein-
klang mit dem Recht der Europäischen 
Union angewendet werden. 
 

 (6) Mindestens zwei Wochen vor der Be-
schlussfassung der Delegiertenversamm-
lung über die Vorschrift ist auf der Inter-
netseite der jeweiligen Kammer ein Ent-
wurf mit der Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu veröffentlichen. Die Einstellung 
in das Internet ist im Hinblick auf den 
Zeitpunkt und die sonstigen Umstände 
der Veröffentlichung so auszugestalten, 
dass alle einschlägigen Interessenträger 
in geeigneter Weise einbezogen werden 
und Gelegenheit haben, ihren Stand-
punkt darzulegen. Soweit die Vorschrift 
nicht unerhebliche Auswirkungen auf Perso-
nen haben kann, die nicht der Kammer ange-
hören, ist vor der Beschlussfassung eine öf-
fentliche Konsultation durchzuführen, soweit 
dies unter Berücksichtigung des Aufwandes 
nicht unverhältnismäßig ist. Bei der Abwä-
gung des Erfordernisses einer öffentlichen 
Konsultation sind die Größe des potenziell 
betroffenen Personenkreises und die Intensi-
tät der Auswirkungen auf denselben zu be-
rücksichtigen. Nach dem Erlass der Vor-
schrift ist ihre Übereinstimmung mit dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu über-
wachen und bei einer Änderung der Um-
stände zu prüfen, ob die Vorschrift anzu-
passen ist. Die Erfüllung dieser Pflicht ist 
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der zuständigen Aufsichtsbehörde nach-
zuweisen. Die Aufsichtsbehörde stellt si-
cher, dass die Gründe, nach denen Vor-
schriften als gerechtfertigt, notwendig 
und verhältnismäßig beurteilt wurden und 
die der Europäischen Kommission nach 
Artikel 59 Absatz 5 der Richtlinie 
2005/36/EG mitzuteilen sind, in die in Ar-
tikel 59 Absatz 1 der Richtlinie 
2005/36/EG genannte Datenbank für reg-
lementierte Berufe eingegeben werden 
und nimmt die zu den Eintragungen vor-
gebrachten Stellungnahmen anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und 
diesen gleichgestellten Staaten sowie in-
teressierter Kreise entgegen. 
 

 (7) Der Erlass und die Änderung von Sat-
zungen, die den Berufszugang oder die 
Berufsausübung beschränken, bedürfen 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
Diese hat im Rahmen der Genehmigung 
der Satzungen nach Satz 1 und der Be-
rufsordnungen und der Weiterbildungs-
ordnungen nach Absatz 3 zu prüfen, ob 
die Vorgaben der Richtlinie (EU) 
2018/958 eingehalten wurden. Zu diesem 
Zweck haben die Kammern der Auf-
sichtsbehörde die Unterlagen zuzuleiten, 
aus denen sich die Einhaltung der Vorga-
ben ergibt. Insbesondere sind die Gründe 
zu übermitteln, auf Grund derer die Dele-
giertenversammlung die jeweilige Sat-
zung oder deren Änderung als gerecht-
fertigt, notwendig und verhältnismäßig 
beurteilt hat. 
 

 Anlage 1  
(zu § 15 Absatz 5 Satz 1) 
 

 Nach § 15 Absatz 5 Satz 1 zu berück-
sichtigende Punkte:  
 
a) die Eigenart der mit den angestrebten 
Zielen des Allgemeininteresses verbun-
denen Risiken, insbesondere der Risiken 
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für Dienstleistungsempfänger, einschließ-
lich Verbraucher, Berufsangehörige und 
Dritte;  
b) die Frage, ob bestehende Regelungen 
spezifischer oder allgemeiner Art, etwa 
die Regelungen in Rechtsvorschriften auf 
dem Gebiet der Produktsicherheit oder 
des Verbraucherschutzes, nicht ausrei-
chen, um das angestrebte Ziel zu errei-
chen;  
c) die Eignung der Vorschriften hinsicht-
lich ihrer Angemessenheit zur Erreichung 
des angestrebten Ziels, und ob sie die-
sem Ziel tatsächlich in kohärenter und 
systematischer Weise gerecht werden 
und somit den Risiken entgegenwirken, 
die bei vergleichbaren Tätigkeiten in ähn-
licher Weise identifiziert wurden;  
d) die Auswirkungen auf den freien Per-
sonen- und Dienstleistungsverkehr inner-
halb der Europäischen Union, die Wahl-
möglichkeiten für die Verbraucher und 
die Qualität der bereitgestellten Dienst-
leistungen;  
e) die Frage, ob zur Erreichung des im 
Allgemeininteresse liegenden Ziels auch 
auf mildere Mittel zurückgegriffen werden 
kann; wenn die Vorschrift nur durch den 
Verbraucherschutz gerechtfertigt ist und 
sich die identifizierten Risiken auf das 
Verhältnis zwischen dem Berufsangehö-
rigen und dem Verbraucher beschränken 
und sich deshalb nicht negativ auf Dritte 
auswirken, ist im Sinne dieses Buchsta-
bens insbesondere zu prüfen, ob das Ziel 
durch Maßnahmen erreicht werden kann, 
die milder sind als die Maßnahme, die 
Tätigkeiten zu reglementieren.  
f) die Wirkung der neuen und geänderten 
Vorschriften, wenn sie mit anderen Vor-
schriften, die den Zugang zu reglemen-
tierten Berufen oder deren Ausübung be-
schränken, kombiniert werden, und ins-
besondere, wie die neuen oder geänder-
ten Vorschriften kombiniert werden mit 
anderen Anforderungen zum Erreichen 
desselben im Allgemeininteresse liegen-
den Ziels und ob sie hierfür notwendig 
sind.  
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 Anlage 2  
(zu § 15 Absatz 5 Satz 2)  
 

 Nach § 15 Absatz 5 Satz 2 zu berück-
sichtigende Punkte:  
 
a) den Zusammenhang zwischen dem 
Umfang der von einem Beruf erfassten o-
der einem Beruf vorbehaltenen Tätigkei-
ten und der erforderlichen Berufsqualifi-
kation;  
b) den Zusammenhang zwischen der 
Komplexität der betreffenden Aufgaben 
und der Notwendigkeit, dass diejenigen, 
die sie wahrnehmen, im Besitz einer be-
stimmten Berufsqualifikation sind, insbe-
sondere in Bezug auf Niveau, Eigenart 
und Dauer der erforderlichen Ausbildung 
oder Erfahrung;  
c) die Möglichkeit, die beruflichen Qualifi-
kationen auf alternativen Wegen zu er-
langen;  
d) die Frage, ob und warum die bestimm-
ten Berufen vorbehaltenen Tätigkeiten 
mit anderen Berufen geteilt oder nicht ge-
teilt werden können;  
e) den Grad an Autonomie bei der Aus-
übung eines reglementierten Berufs und 
die Auswirkungen von Organisations- 
und Überwachungsmodalitäten auf die 
Erreichung des angestrebten Ziels, ins-
besondere wenn die mit einem reglemen-
tierten Beruf zusammenhängenden Tä-
tigkeiten unter der Kontrolle und Verant-
wortung einer ordnungsgemäß qualifi-
zierten Fachkraft stehen;  
f) die wissenschaftlichen und technologi-
schen Entwicklungen, die die Informati-
onsasymmetrie zwischen Berufsangehö-
rigen und Verbrauchern tatsächlich ab-
bauen oder verstärken können.  
 

 Anlage 3 
(zu § 15 Absatz 5 Satz 6) 
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 Nach § 15 Absatz 5 Satz 6 zu berück-
sichtigende Anforderungen:  
 
a) Tätigkeitsvorbehalte, geschützte Be-
rufsbezeichnung oder jede sonstige Form 
der Reglementierung im Sinne von Arti-
kel 3 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 
2005/36/EG;  
b) Verpflichtungen zur kontinuierlichen 
beruflichen Weiterbildung;  
c) Vorschriften in Bezug auf Berufsorga-
nisation, Standesregeln und Überwa-
chung;  
d) Pflichtmitgliedschaft in einer Berufsor-
ganisation, Registrierungs- und Geneh-
migungsregelungen, insbesondere wenn 
diese Anforderungen den Besitz einer 
bestimmten Berufsqualifikation implizie-
ren;  
e) quantitative Beschränkungen, insbe-
sondere Anforderungen, die die Zahl der 
Zulassungen zur Ausübung eines Berufs 
begrenzen oder eine Mindest- oder 
Höchstzahl der Arbeitnehmer, Geschäfts-
führer oder Vertreter festsetzen, die be-
stimmte Berufsqualifikationen besitzen;  
f) Anforderungen an bestimmte Rechts-
formen oder Anforderungen in Bezug auf 
die Beteiligungsstruktur oder Geschäfts-
leitung eines Unternehmens, soweit 
diese Anforderungen unmittelbar mit der 
Ausübung des reglementierten Berufs 
zusammenhängen;  
g) geografische Beschränkungen, insbe-
sondere dann, wenn der Beruf in Teilen 
eines Mitgliedstaates in einer Weise reg-
lementiert ist, die sich von der Reglemen-
tierung in anderen Teilen unterscheidet;  
h) Anforderungen, die die gemeinschaftli-
che oder partnerschaftliche Ausübung ei-
nes reglementierten Berufs beschränken, 
sowie Unvereinbarkeitsregeln;  
i) Anforderungen an den Versicherungs-
schutz oder andere Mittel des persönli-
chen oder kollektiven Schutzes in Bezug 
auf die Berufshaftpflicht;  
j) Anforderungen an Sprachkenntnisse, 
soweit diese für die Ausübung des Berufs 
erforderlich sind;  
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k) festgelegte Mindest- und/oder Höchst-
preisanforderungen;  
l) Anforderungen an die Werbung.  
 

 Anlage 4 
(zu § 15 Absatz 5 Satz 7)  
 

 Nach § 15 Absatz 5 Satz 7 zu berück-
sichtigende Anforderungen:  
 
a) eine automatische vorübergehende 
Eintragung oder eine Pro-Forma-Mit-
gliedschaft bei einer Berufsorganisation 
gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 
der Richtlinie 2005/36/EG;  
b) eine vorherige Meldung gemäß Artikel 
7 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG, die 
gemäß Absatz 2 des genannten Artikels 
erforderlichen Dokumente oder eine 
sonstige gleichwertige Anforderung;  
c) die Zahlung einer Gebühr oder von 
Entgelten, die vom Dienstleistungserbrin-
ger für die Verwaltungsverfahren im Zu-
sammenhang mit dem Zugang zu regle-
mentierten Berufen oder deren Ausübung 
gefordert werden.“ 
 

 
 
 
 
Ingenieurgesetz (IngG) 
 

Artikel 3 – Änderung des Ingenieurgesetzes (IngG)  

Ingenieurgesetz  
(IngG)  

vom 1.11.2011 (GVBl. S. 690), zuletzt 
geändert durch Artikel 53 des Geset-

zes vom 12.10.2020 (GVBl. S. 807) 

 

geltende Fassung neue Fassung 

§ 2a § 2a 

(1) (1) unverändert 

 
(1a) Ist eine Eignungsprüfung erforderlich, 
ist sicherzustellen, dass diese spätestens 
sechs Monate nach Unanfechtbarkeit der 
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Entscheidung über die Verpflichtung ab-
gelegt werden kann.  
 

(2) bis (7) (2) bis (7) unverändert 
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II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 
 
1. Berliner Architekten- und Baukammergesetzes (ABKG)  
 
ERSTER TEIL  
Schutz der Berufsbezeichnungen Architektin, Architekt, Innenarchitektin, In-
nenarchitekt, Landschaftsarchitektin, Landschaftsarchitekt, Stadtplanerin und 
Stadtplaner; Architektenkammer Berlin 
 
Zweiter Abschnitt  
Architektenkammer 
 
§ 12 - Aufgaben der Vertreterversammlung 
 
(1) Die Vertreterversammlung ist zuständig für  

1. den Erlass der Satzung, 
2. den Erlass der Berufsordnung, 
3. den Erlass der Wahlordnung, 
4. den Erlass der Beitragsordnung, 
5. den Erlass der Sachverständigenordnung, die insbesondere das Verfahren der 

Sachverständigenbestellung regelt, 
6. den Erlass der Geschäftsordnung der Vertreterversammlung, 
7. den Erlass der Eintragungsordnung, die insbesondere Einzelheiten der Beset-

zung und Beschlussfassung des Eintragungsausschusses, den Verfahrensab-
lauf bei der Antragsbearbeitung und den Ablauf der Prüfung auf Hochschulni-
veau gemäß § 4 Absatz 6 regelt, 

8. den Erlass der Fortbildungs- und Praktikumsordnung, die insbesondere die 
Fortbildungsmaßnahmen vorschreibt, die Inhalte der praktischen Tätigkeit und 
des Berufspraktikums regelt sowie Leitlinien zur Organisation, Bewertung und 
Anerkennung im Ausland erbrachter Berufspraktika festlegt, 

9. den Erlass der Berufsanerkennungsordnung, welche auf der Grundlage der in 
der Bundesrepublik Deutschland geregelten Studieninhalte und der europa-
rechtlichen Vorschriften die Mindestlehrinhalte der einschlägigen Studien-
gänge benennt sowie die Anordnung, Durchführung und Bewertung von Aus-
gleichsmaßnahmen nach § 4 Absatz 4 und 5 regelt, 

10. die Feststellung des Haushaltsplans, 
11. die Zustimmung zur Geschäftsordnung des Vorstandes, 
12. die Wahl, die Abberufung und die Entlastung des Vorstandes, 
13. die Bestimmung der Vorschlagsliste für die ehrenamtlichen Mitglieder des Be-

rufs- und des Landesberufsgerichts und des Schlichtungsausschusses sowie 
des Eintragungsausschusses, 

14. die Bildung von Arbeitsausschüssen, 
15. die Festsetzung der Entschädigung für Mitglieder der Organe und der Aus-

schüsse sowie für Sachverständige, 
16. die Bildung von Fürsorge- und Versorgungseinrichtungen einschließlich eines 

Versorgungswerkes. 
 
(2) Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mit-
glieder anwesend ist. Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit der Vertre-
terversammlung zurückgestellt worden und tritt die Vertreterversammlung zur Ver-
handlung über denselben Gegenstand zum zweiten Male zusammen, so ist sie ohne 
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Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig; in der Ladung zu dieser Sit-
zung ist auf diese Bestimmung ausdrücklich hinzuweisen. 
 
(3) Bei Beschlüssen entscheidet unbeschadet des Absatzes 4 die Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben bei der Er-
mittlung der Mehrheit außer Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge-
lehnt. Stimmenübertragungen sind ausgeschlossen. 
 
(4) Beschlüsse zur Änderung der Satzung, der Berufsordnung, der Wahlordnung und 
zur vorzeitigen Abberufung von Mitgliedern des Vorstandes bedürfen einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der in die Vertreterversammlung gewählten Mitglieder. Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass Beschlüsse in dieser Sitzung einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder bedürfen. 
 
(5) Beschlüsse der Vertreterversammlung zu Absatz 1 Nummer 1,2, 3, 7, 8 und 9 be-
dürfen der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 
 
 
ZWEITER TEIL  
Schutz der Berufsbezeichnung Beratende Ingenieurin und  
Beratender Ingenieur; Baukammer Berlin  
Zweiter Abschnitt  
Baukammer  
 
§ 44 - Aufgaben der Vertreterversammlung 
 
(1) Die Vertreterversammlung ist zuständig für 

1. den Erlass der Satzung, 
2. den Erlass der Berufsordnung, 
3. den Erlass der Wahlordnung, 
4. den Erlass der Beitragsordnung, 
5. den Erlass der Geschäftsordnung der Vertreterversammlung, 
6. die Feststellung des Haushaltsplans, 
7. die Zustimmung zur Geschäftsordnung des Vorstandes, 
8. die Wahl, die Abberufung und die Entlastung des Vorstandes, 
9. die Aufstellung der Vorschlagslisten für die ehrenamtlichen Mitglieder des Be-

rufs- und Landesberufsgerichts sowie des Eintragungsausschusses, 
10. die Bildung von weiteren Ausschüssen sowie die Wahl und Abberufung der 

Ausschussmitglieder, 
11. die Festsetzung der Entschädigung für Mitglieder der Organe und der weiteren 

Ausschüsse sowie für Sachverständige, 
12. die Bildung von Fürsorge- und Versorgungseinrichtungen einschließlich der 

Errichtung des Versorgungswerkes. 
 
(2) Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mit-
glieder anwesend ist. Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit der Vertre-
terversammlung zurückgestellt worden und tritt die Vertreterversammlung zur Ver-
handlung über denselben Gegenstand zum zweiten Mal zusammen, so ist sie ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig; in der Ladung zu dieser Sit-
zung ist auf diese Bestimmung ausdrücklich hinzuweisen. 
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(3) Bei Beschlüssen entscheidet unbeschadet des Absatzes 4 die Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben bei der Er-
mittlung der Mehrheit außer Betracht. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 
Stimmenübertragungen sind ausgeschlossen. 
 
(4) Beschlüsse zur Änderung der Satzung, der Berufsordnung, der Wahlordnung und 
zur vorzeitigen Abberufung von Mitgliedern des Vorstandes bedürfen einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der in die Vertreterversammlung gewählten Mitglieder. Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass Beschlüsse in dieser Sitzung einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder bedürfen. 
 
(5) Beschlüsse der Vertreterversammlung zu Absatz 1 Nr. 1 bis 3 bedürfen der Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde. 
 
 
 
 
2. Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG) 

 
§ 15 - Aufgaben der Delegiertenversammlung 
 
(1) Die Delegiertenversammlung befasst sich mit allen Angelegenheiten von grund-
sätzlicher Bedeutung. 
 
(2) Die Delegiertenversammlung wählt den Vorstand und beschließt insbesondere 
über 
 
1. die Hauptsatzung, die Wahlordnung, die Meldeordnung, die Beitragsordnung, die 
Gebührenordnung, die Schlichtungsordnung, die Berufsordnung, die Weiterbildungs-
ordnung, die Satzung über die (elektronischen) (Heil)Berufsausweise nach § 7 Ab-
satz 8, die Satzungen für die Ethik-Kommission und die Lebendspendekommission 
sowie die Fortbildungsordnung und die Qualitätssicherungssatzung, 
2. die Geschäftsordnung, 
3. den Haushalts- oder Wirtschaftsplan, 
4. die Jahresrechnung und die Entlastung des Vorstands, 
5. die Errichtung von Fürsorgeeinrichtungen und Versorgungseinrichtungen, 
6. die Einsetzung von Ausschüssen, 
7. die Vorschlagsliste der Kammern für die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 
der Berufsgerichte sowie 
8. die Entschädigungen der Mitglieder der Delegiertenversammlung, der Ausschüsse 
und des Vorstands sowie sonstiger Gremien der Kammern. 
 
(3) Der Erlass und die Änderung von Hauptsatzungen, Wahlordnungen, Beitragsord-
nungen, Gebührenordnungen, Schlichtungsordnungen, Berufsordnungen und Wei-
terbildungsordnungen, Satzungen für Ethik-Kommissionen und Satzungen nach § 7 
Absatz 8 sowie die Errichtung von Fürsorgeeinrichtungen und Versorgungseinrich-
tungen bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
 
 
 
3. RICHTLINIE 2005/36/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RA-

TES vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen in 
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der Fassung des Delegierten Beschlusses (EU) 2017/2113 der Kommission vom 
11. September 2017  

  
TITEL II 

DIENSTLEISTUNGSFREIHEIT 
 

Artikel 5 
Grundsatz der Dienstleistungsfreiheit 

 
(1) Unbeschadet spezifischer Vorschriften des Gemeinschaftsrechts sowie der Artikel 
6 und 7 dieser Richtlinie können die Mitgliedstaaten die Dienstleistungsfreiheit nicht 
aufgrund der Berufsqualifikationen einschränken,  
a) wenn der Dienstleister zur Ausübung desselben Berufs rechtmäßig in einem Mit-
gliedstaat niedergelassen ist (nachstehend „Niederlassungsmitgliedstaat“ genannt) 
und  
b) für den Fall, dass sich der Dienstleister in einen anderen Mitgliedstaat begibt, 
wenn er diesen Beruf in einem oder mehreren Mitgliedstaaten mindestens ein Jahr 
während der vorhergehenden zehn Jahre ausgeübt hat, sofern der Beruf im Nieder-
lassungsmitgliedstaat nicht reglementiert ist. Die Bedingung, dass der Dienstleister 
den Beruf ein Jahr ausgeübt haben muss, gilt nicht, wenn der Beruf oder die Ausbil-
dung zu diesem Beruf reglementiert ist.  
 
(2) Die Bestimmungen dieses Titels gelten nur für den Fall, dass sich der Dienstleis-
ter zur vorübergehenden und gelegentlichen Ausübung des Berufs nach Absatz 1 in 
den Aufnahmemitgliedstaat begibt.  
Der vorübergehende und gelegentliche Charakter der Erbringung von Dienstleistun-
gen wird im Einzelfall beurteilt, insbesondere anhand der Dauer, der Häufigkeit, der 
regelmäßigen Wiederkehr und der Kontinuität der Dienstleistung.  
(3) Begibt sich der Dienstleister in einen anderen Mitgliedstaat, so unterliegt er im 
Aufnahmemitgliedstaat den berufsständischen, gesetzlichen oder verwaltungsrechtli-
chen Berufsregeln, die dort in unmittelbarem Zusammenhang mit den Berufsqualifi-
kationen für Personen gelten, die denselben Beruf wie er ausüben, und den dort gel-
tenden Disziplinarbestimmungen; zu diesen Bestimmungen gehören etwa Regelun-
gen für die Definition des Berufs, das Führen von Titeln und schwerwiegende berufli-
che Fehler in unmittelbarem und speziellem Zusammenhang mit dem Schutz und der 
Sicherheit der Verbraucher.  
 

Artikel 6 
Befreiungen 

 
Gemäß Artikel 5 Absatz 1 befreit der Aufnahmemitgliedstaat den Dienstleister, der in 
einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist, insbesondere von den folgenden Er-
fordernissen, die er an die in seinem Hoheitsgebiet niedergelassenen Berufsangehö-
rigen stellt:  
a) Zulassung, Eintragung oder Mitgliedschaft bei einer Berufsorganisation. Um die 
Anwendung der in ihrem Hoheitsgebiet geltenden Disziplinarbestimmungen gemäß 
Artikel 5 Absatz 3 zu erleichtern, können die Mitgliedstaaten entweder eine automati-
sche vorübergehende Eintragung oder eine Pro-Forma-Mitgliedschaft bei einer sol-
chen Berufsorganisation vorsehen, sofern diese Eintragung oder Mitgliedschaft die 
Erbringung der Dienstleistungen in keiner Weise verzögert oder erschwert und für 
den Dienstleister keine zusätzlichen Kosten verursacht. Die zuständige Behörde 
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übermittelt der betreffenden Berufsorganisation eine Kopie der Meldung und gegebe-
nenfalls der erneuerten Meldung nach Artikel 7 Absatz 1, der im Falle der in Artikel 7 
Absatz 4 genannten Berufe, die die öffentliche Gesundheit und Sicherheit berühren, 
oder im Falle von Berufen, die unter die automatische Anerkennung nach Artikel III 
Kapitel III fallen, eine Kopie der in Artikel 7 Absatz 2 genannten Dokumente beizufü-
gen ist; für die Zwecke der Befreiung gilt dies als automatische vorübergehende Ein-
tragung oder Pro-Forma-Mitgliedschaft.  
b) Mitgliedschaft bei einer Körperschaft des öffentlichen Rechts im Bereich der sozia-
len Sicherheit zur Abrechnung mit einem Versicherer für Tätigkeiten zugunsten von 
Sozialversicherten.  
Der Dienstleister unterrichtet jedoch zuvor oder in dringenden Fällen nachträglich die 
in Absatz 1 Buchstabe b bezeichnete Körperschaft von der Erbringung seiner Dienst-
leistungen.  
 

Artikel 7 
Vorherige Meldung bei Ortswechsel des Dienstleisters 

 
(1) Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass der Dienstleister in dem Fall, dass er 
zur Erbringung von Dienstleistungen erstmals von einem Mitgliedstaat in einen ande-
ren wechselt, den zuständigen Behörden im Aufnahmemitgliedstaat vorher schriftlich 
Meldung erstattet und sie dabei über Einzelheiten zu einem Versicherungsschutz o-
der einer anderen Art des individuellen oder kollektiven Schutzes in Bezug auf die 
Berufshaftpflicht informiert. Diese Meldung ist einmal jährlich zu erneuern, wenn der 
Dienstleister beabsichtigt, während des betreffenden Jahres vorübergehend oder ge-
legentlich Dienstleistungen in dem Mitgliedstaat zu erbringen. Der Dienstleister kann 
die Meldung in beliebiger Form vornehmen.  
 
(2) Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten fordern, dass, wenn Dienstleistungen 
erstmals erbracht werden oder sich eine wesentliche Änderung gegenüber der in den 
Dokumenten bescheinigten Situation ergibt, der Meldung folgende Dokumente beige-
fügt sein müssen:  
a) ein Nachweis über die Staatsangehörigkeit des Dienstleisters;  
b) eine Bescheinigung darüber, dass der Dienstleister in einem Mitgliedstaat recht-
mäßig zur Ausübung der betreffenden Tätigkeiten niedergelassen ist und dass ihm 
die Ausübung dieser Tätigkeiten zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung nicht, 
auch nicht vorübergehend, untersagt ist;  
c) ein Berufsqualifikationsnachweis;  
d) in den in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b genannten Fällen ein Nachweis in beliebi-
ger Form darüber, dass der Dienstleister die betreffende Tätigkeit mindestens ein 
Jahr während der vorhergehenden zehn Jahre ausgeübt hat;  
e) im Fall von Berufen im Sicherheitssektor, Berufen im Gesundheitswesen und Be-
rufen im Bereich der Erziehung Minderjähriger, einschließlich Kinderbetreuungsein-
richtungen und frühkindliche Erziehung, eine Bescheinigung, zur Bestätigung, dass 
die Ausübung des Berufs weder vorübergehend noch endgültig untersagt wurde und 
keine Vorstrafen vorliegen, soweit der Mitgliedstaat diesen Nachweis von den eige-
nen Staatsangehörigen verlangt;  
f) für Berufe, die die Patientensicherheit berühren, eine Erklärung über die Sprach-
kenntnisse des Antragstellers, die für die Ausübung des Berufs im Herkunftsmitglied-
staat notwendig sind;  
g) für Berufe, die die Tätigkeiten nach Artikel 16 umfassen und die vom Mitgliedstaat 
gemäß Artikel 59 Absatz 2 mitgeteilt wurden, eine Bescheinigung über die Art und 
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Dauer der Tätigkeit, die von der zuständigen Behörde oder Stelle des Mitgliedstaats 
ausgestellt wird, in dem der Dienstleister niedergelassen ist.  
 
(2a) Die Vorlage einer erforderlichen Meldung durch einen Dienstleister gemäß Ab-
satz 1 berechtigt diesen Dienstleister zum Zugang zu der Dienstleistungstätigkeit o-
der zur Ausübung dieser Tätigkeit im gesamten Hoheitsgebiet des betreffenden Mit-
gliedstaats. Ein Mitgliedstaat kann die zusätzlichen, in Absatz 2 aufgeführten Infor-
mationen bezüglich der Berufsqualifikationen des Dienstleisters vorschreiben, wenn  
a) der Beruf in Teilen des Hoheitsgebiets dieses Mitgliedstaats unterschiedlich regle-
mentiert ist,  
b) eine solche Reglementierung auch für alle Staatsangehörigen des Mitgliedstaats 
gilt,  
c) die Unterschiede bei dieser Reglementierung aus zwingenden Gründen des Allge-
meininteresses im Zusammenhang mit der öffentlichen Gesundheit oder Sicherheit 
der Empfänger der Dienstleistung gerechtfertigt sind und  
d) der Mitgliedstaat diese Informationen nicht auf andere Weise erlangen kann.  
 
(3) Die Dienstleistung wird unter der Berufsbezeichnung des Niederlassungsmitglied-
staats erbracht, sofern in diesem Mitgliedstaat für die betreffende Tätigkeit eine sol-
che Berufsbezeichnung existiert. Die Berufsbezeichnung wird in der Amtssprache o-
der einer der Amtssprachen des Niederlassungsmitgliedstaats geführt, und zwar so, 
dass keine Verwechslung mit der Berufsbezeichnung des Aufnahmemitgliedstaats 
möglich ist. Falls die genannte Berufsbezeichnung im Niederlassungsmitgliedstaat 
nicht existiert, gibt der Dienstleister seinen Ausbildungsnachweis in der Amtssprache 
oder einer der Amtssprachen dieses Mitgliedstaats an. In den im Titel III Kapitel III 
genannten Fällen wird die Dienstleistung ausnahmsweise unter der Berufsbezeich-
nung des Aufnahmemitgliedstaats erbracht.  
 
(4) Im Fall reglementierter Berufe, die die öffentliche Gesundheit oder Sicherheit be-
rühren und die nicht unter die automatische Anerkennung gemäß Titel III Kapitel II, III 
oder IIIa fallen, kann die zuständige Behörde im Aufnahmemitgliedstaat bei der erst-
maligen Erbringung einer Dienstleistung die Berufsqualifikationen des Dienstleisters 
vor dieser erstmaligen Erbringung nachprüfen. Eine solche Nachprüfung ist nur mög-
lich, wenn ihr Zweck darin besteht, eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Ge-
sundheit oder Sicherheit des Dienstleistungsempfängers aufgrund einer mangelnden 
Berufsqualifikation des Dienstleisters zu verhindern, und sofern die Nachprüfung 
nicht über das für diesen Zweck erforderliche Maß hinausgeht.  
Die zuständige Behörde unterrichtet den Dienstleister spätestens einen Monat nach 
Eingang der in den Absätzen 1 und 2 genannten Meldung und Begleitdokumente 
über ihre Entscheidung  
a) die Erbringung der Dienstleistungen zuzulassen, ohne seine Berufsqualifikationen 
nachzuprüfen,  
b) nach der Nachprüfung seiner Berufsqualifikationen  
i) von dem Dienstleister zu verlangen, sich einem Eignungstest zu unterziehen, oder  
ii) die Erbringung der Dienstleistungen zuzulassen.  
Sollten Schwierigkeiten auftreten, die zu einer Verzögerung der Entscheidung nach 
Unterabsatz 2 führen könnten, so unterrichtet die zuständige Behörde den Dienstleis-
ter innerhalb derselben Frist über die Gründe für diese Verzögerung. Die Schwierig-
keiten werden binnen eines Monats nach dieser Mitteilung behoben und die Ent-
scheidung ergeht binnen zwei Monaten nach Behebung der Schwierigkeiten.  
Besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen der beruflichen Qualifikation des 
Dienstleisters und der im Aufnahmemitgliedstaat geforderten Ausbildung und ist er so 
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groß, dass dies der öffentlichen Gesundheit oder Sicherheit abträglich ist und durch 
Berufserfahrung oder durch Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen des Dienst-
leisters, die durch lebenslanges Lernen erworben und hierfür förmlich von einer ein-
schlägigen Stelle als gültig anerkannt wurden, nicht ausgeglichen werden kann, so 
muss der Aufnahmemitgliedstaat diesem Dienstleister die Möglichkeit geben, durch 
eine in Unterabsatz 2 Buchstabe b genannte Eignungsprüfung nachzuweisen, dass 
er die fehlenden Kenntnisse, Fähigkeiten oder Kompetenzen erworben hat. Der Auf-
nahmemitgliedstaat trifft auf dieser Grundlage eine Entscheidung, ob er die Erbrin-
gung dieser Dienstleistungen erlaubt. In jedem Fall muss die Erbringung der Dienst-
leistung innerhalb des Monats erfolgen können, der auf die nach Unterabsatz 2 ge-
troffene Entscheidung folgt.  
Bleibt eine Reaktion der zuständigen Behörde binnen der in den Unterabsätzen 2 
und 3 festgesetzten Fristen aus, so darf die Dienstleistung erbracht werden.  
In den Fällen, in denen die Berufsqualifikationen gemäß diesem Absatz nachgeprüft 
worden sind, erfolgt die Erbringung der Dienstleistung unter der Berufsbezeichnung 
des Aufnahmemitgliedstaats.  
 

Artikel 8 
Verwaltungszusammenarbeit  

 
(1) Die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats können bei berechtigten 
Zweifeln von den zuständigen Behörden des Niederlassungsmitgliedstaats alle Infor-
mationen über die Rechtmäßigkeit der Niederlassung und die gute Führung des 
Dienstleisters anfordern sowie Informationen darüber, dass keine berufsbezogenen 
disziplinarischen oder strafrechtlichen Sanktionen vorliegen. Entscheiden die zustän-
digen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats, die Berufsqualifikationen des Dienst-
leisters zu kontrollieren, so können sie bei den zuständigen Behörden des Niederlas-
sungsmitgliedstaats Informationen über die Ausbildungsgänge des Dienstleisters an-
fordern, soweit dies für die Beurteilung der Frage, ob wesentliche Unterschiede vor-
liegen, die der öffentlichen Gesundheit oder Sicherheit wahrscheinlich abträglich 
sind, erforderlich ist. Die zuständigen Behörden des Niederlassungsmitgliedstaats 
übermitteln diese Informationen gemäß Artikel 56. Im Fall von Berufen, die in dem 
Herkunftsmitgliedstaat nicht reglementiert sind, können auch die in Artikel 57b ge-
nannten Beratungszentren diese Informationen zur Verfügung stellen.  
 
(2) Die zuständigen Behörden sorgen für den Austausch aller Informationen, die im 
Falle von Beschwerden eines Dienstleistungsempfängers gegen einen Dienstleister 
für ein ordnungsgemäßes Beschwerdeverfahren erforderlich sind. Der Dienstleis-
tungsempfänger wird über das Ergebnis der Beschwerde unterrichtet.  
 

Artikel 9 
Unterrichtung der Dienstleistungsempfänger 

Wird die Dienstleistung unter der Berufsbezeichnung des Niederlassungsmitglied-
staats oder auf der Grundlage des Ausbildungsnachweises des Dienstleisters er-
bracht, so können die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats verlangen, 
dass der Dienstleister zusätzlich zur Erfüllung der sonstigen Informationsanforderun-
gen nach dem Gemeinschaftsrecht dem Dienstleistungsempfänger jeder oder alle 
der folgenden Informationen liefert: 
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a) falls der Dienstleister in ein Handelsregister oder ein ähnliches öffentliches Regis-
ter eingetragen ist, das Register, in das er eingetragen ist, und die Nummer der Ein-
tragung oder gleichwertige, der Identifikation dienende Angaben aus diesem Regis-
ter;  
b) falls die Tätigkeit im Niederlassungsmitgliedstaat zulassungspflichtig ist, den Na-
men und die Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde;  
c) die Berufskammern oder vergleichbare Organisationen, denen der Dienstleister 
angehört;  
d) die Berufsbezeichnung oder, falls eine solche Berufsbezeichnung nicht existiert, 
den Ausbildungsnachweis des Dienstleisters und den Mitgliedstaat, in dem die Be-
rufsbezeichnung verliehen bzw. der Ausbildungsnachweis ausgestellt wurde;  
e) falls der Dienstleister eine mehrwertsteuerpflichtige Tätigkeit ausübt, die Umsatz-
steueridentifikationsnummer nach Artikel 22 Absatz 1 der Richtlinie 77/388/EWG des 
Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten über die Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche 
steuerpflichtige Bemessungsgrundlage;  
f) Einzelheiten zu einem Versicherungsschutz oder einer anderen Art des individuel-
len oder kollektiven Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht. 
 
 

TITEL III 
NIEDERLASSUNGSFREIHEIT 

 
KAPITEL I 

Allgemeine Regelung für die Anerkennung von Ausbildungsnachweisen 
 

Artikel 13 
Anerkennungsbedingungen 

 
(1) Setzt die Aufnahme oder Ausübung eines reglementierten Berufs in einem Auf-
nahmemitgliedstaat den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen voraus, so gestattet 
die zuständige Behörde dieses Mitgliedstaats den Antragstellern die Aufnahme oder 
Ausübung dieses Berufs unter denselben Voraussetzungen wie Inländern, wenn sie 
den Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis nach Artikel 11 besitzen, der in einem 
anderen Mitgliedstaat erforderlich ist, um in dessen Hoheitsgebiet die Erlaubnis zur 
Aufnahme und Ausübung dieses Berufs zu erhalten. 
 
Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise werden in einem Mitgliedstaat von einer 
nach dessen Rechts- und Verwaltungsvorschriften benannten zuständigen Behörde 
ausgestellt. 
 
(2) Aufnahme und Ausübung eines Berufs, wie in Absatz 1 beschrieben, müssen 
auch den Antragstellern gestattet werden, die den betreffenden Beruf ein Jahr lang in 
Vollzeit oder während einer entsprechender Gesamtdauer in Teilzeit in den vorange-
gangenen zehn Jahren in einem anderen Mitgliedstaat, in dem dieser Beruf nicht 
reglementiert ist, ausgeübt haben und die im Besitz eines oder mehrerer in einem an-
deren Mitgliedstaat, in dem dieser Beruf nicht reglementiert ist, ausgestellten Befähi-
gungs- oder Ausbildungsnachweise sind. 
 
Die Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise müssen 
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a) in einem Mitgliedstaat von einer entsprechend dessen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften benannten zuständigen Behörde ausgestellt worden sein; 
b) bescheinigen, dass der Inhaber auf die Ausübung des betreffenden Berufs vorbe-
reitet wurde. 
 
Die in Unterabsatz 1 genannte einjährige Berufserfahrung darf allerdings nicht ver-
langt werden, wenn durch den Ausbildungsnachweis, über die der Antragsteller ver-
fügt, ein reglementierter Ausbildungsgang belegt wird. 
 
(3) Der Aufnahmemitgliedstaat erkennt das vom Herkunftsmitgliedstaat gemäß Arti-
kel 11 bescheinigte Ausbildungsniveau und die Bescheinigung an, durch die der Her-
kunftsmitgliedstaat bestätigt, dass die in Artikel 11 Buchstabe c Ziffer ii genannte 
Ausbildung dem in Artikel 11 Buchstabe c Ziffer i vorgesehenen Niveau gleichwertig 
ist. 
 
(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels und von Artikel 14 kann 
die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats den Inhabern eines Befähi-
gungs- oder Ausbildungsnachweises, der unter Artikel 11 Buchstabe a eingestuft ist, 
die Aufnahme oder Ausübung eines Berufs verweigern, wenn die zur Ausübung des 
Berufes im Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats erforderliche nationale Berufs-
qualifikation unter Artikel 11 Buchstabe e eingestuft ist. 
 

Artikel 14 
Ausgleichsmaßnahmen 

 
(1) Artikel 13 hindert den Aufnahmemitgliedstaat nicht daran, in einem der nachste-
henden Fälle vom Antragsteller zu verlangen, dass er einen höchstens dreijährigen 
Anpassungslehrgang absolviert oder eine Eignungsprüfung ablegt, 
 
a) wenn die bisherige Ausbildung des Antragstellers sich hinsichtlich der beruflichen 
Tätigkeit auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von denen unterscheiden, die durch 
den Ausbildungsnachweis im Aufnahmemitgliedstaat abgedeckt werden, 
b) wenn der reglementierte Beruf im Aufnahmemitgliedstaat eine oder mehrere regle-
mentierte berufliche Tätigkeiten umfasst, die im Herkunftsmitgliedstaat des Antrag-
stellers nicht Bestandteil des entsprechenden reglementierten Berufs sind, und wenn 
sich die im Aufnahmemitgliedstaat geforderte Ausbildung auf Fächer bezieht, die sich 
wesentlich von denen unterscheiden, die von dem Befähigungs- oder Ausbildungs-
nachweis des Antragstellers abgedeckt werden. 
 
(2) Wenn der Aufnahmemitgliedstaat von der Möglichkeit nach Absatz 1 Gebrauch 
macht, muss er dem Antragsteller die Wahl zwischen dem Anpassungslehrgang und 
der Eignungsprüfung lassen.  
 
Wenn ein Mitgliedstaat es für erforderlich hält, für einen bestimmten Beruf vom 
Grundsatz der Wahlmöglichkeit des Antragstellers nach Unterabsatz 1 zwischen An-
passungslehrgang und Eignungsprüfung abzuweichen, unterrichtet er vorab die an-
deren Mitgliedstaaten und die Kommission davon und begründet diese Abweichung 
in angemessener Weise. 
 
Gelangt die Kommission zu der Ansicht, dass die in Unterabsatz 2 bezeichnete Ab-
weichung nicht angemessen ist oder nicht dem Unionsrecht entspricht, erlässt sie 
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binnen drei Monaten nach Erhalt aller nötigen Informationen einen Durchführungs-
rechtsakt, um den betreffenden Mitgliedstaat aufzufordern, von der geplanten Maß-
nahme Abstand zu nehmen. Wenn die Kommission innerhalb dieser Frist nicht tätig 
wird, darf der Mitgliedstaat von der Wahlfreiheit abweichen. 
 
(3) Abweichend vom Grundsatz der freien Wahl des Antragstellers nach Absatz 2 
kann der Aufnahmemitgliedstaat bei Berufen, deren Ausübung eine genaue Kenntnis 
des einzelstaatlichen Rechts erfordert und bei denen Beratung und/oder Beistand in 
Bezug auf das einzelstaatliche Recht ein wesentlicher und beständiger Teil der Be-
rufsausübung ist, entweder einen Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprüfung 
vorschreiben. 
 
Dies gilt auch für die Fälle nach Artikel 10 Buchstaben b und c, für die Fälle nach Ar-
tikel 10 Buchstabe d - betreffend Ärzte und Zahnärzte -, für die Fälle nach Artikel 10 
Buchstabe f - wenn der Migrant die Anerkennung in einem anderen Mitgliedstaat be-
antragt, in dem die betreffenden beruflichen Tätigkeiten von Krankenschwestern und 
Krankenpflegern für allgemeine Pflege oder von spezialisierten Krankenschwestern 
und Krankenpflegern, die über einen Ausbildungsnachweis für eine Spezialisierung 
verfügen, der nach der Ausbildung zur Erlangung einer der in Anhang V Nummer 
5.2.2. aufgeführten Berufsbezeichnungen erworben wurde, ausgeübt werden - sowie 
für die Fälle nach Artikel 10 Buchstabe g.  
 
In den Fällen nach Artikel 10 Buchstabe a kann der Aufnahmemitgliedstaat einen An-
passungslehrgang oder eine Eignungsprüfung verlangen, wenn Tätigkeiten als 
Selbstständiger oder als Betriebsleiter ausgeübt werden sollen, die die Kenntnis und 
die Anwendung der geltenden spezifischen innerstaatlichen Vorschriften erfordern, 
soweit die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats für die eigenen Staats-
angehörigen die Kenntnis und die Anwendung dieser innerstaatlichen Vorschriften 
für den Zugang zu den Tätigkeiten vorschreibt. 
 
Abweichend von dem Grundsatz, dass der Antragsteller die Wahlmöglichkeit nach 
Absatz 2 hat, kann der Aufnahmemitgliedstaat entweder einen Anpassungslehrgang 
oder einen Eignungstest vorschreiben, wenn  
 
a) der Inhaber einer Berufsqualifikation gemäß Artikel 11 Buchstabe a die Anerken-
nung seiner Berufsqualifikation beantragt und die erforderliche nationale Berufsquali-
fikation unter Artikel 11 Buchstabe c eingestuft ist, oder 
b) der Inhaber einer Berufsqualifikation gemäß Artikel 11 Buchstabe b die Anerken-
nung seiner Berufsqualifikationen beantragt und die erforderliche nationale Berufs-
qualifikation unter Artikel 11 Buchstabe d oder e eingestuft ist. 
 
Beantragt ein Inhaber einer Berufsqualifikation gemäß Artikel 11 Buchstabe a die An-
erkennung seiner Berufsqualifikationen und ist die erforderliche Berufsqualifikation 
unter Artikel 11 Buchstabe d eingestuft, so kann der Aufnahmemitgliedstaat sowohl 
einen Anpassungslehrgang als auch eine Eignungsprüfung vorschreiben. 
 
(4) Für die Zwecke der Absätze 1 und 5 sind unter „Fächer, die sich wesentlich unter-
scheiden“ jene Fächer zu verstehen, bei denen Kenntnis, Fähigkeiten und Kompe-
tenzen eine wesentliche Voraussetzung für die Ausübung des Berufs sind und bei 
denen die bisherige Ausbildung des Migranten wesentliche Abweichungen hinsicht-
lich des Inhalts gegenüber der im Aufnahmemitgliedstaat geforderten Ausbildung 
aufweist. 
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(5) Bei der Anwendung des Absatzes 1 ist nach dem Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit zu verfahren. Insbesondere muss der Aufnahmemitgliedstaat, wenn er beabsich-
tigt, dem Antragsteller einen Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprüfung aufzu-
erlegen, zunächst prüfen, ob die vom Antragsteller im Rahmen seiner Berufspraxis 
oder durch lebenslanges Lernen in einem Mitgliedstaat oder einem Drittland erworbe-
nen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die hierfür von einer einschlägigen 
Stelle formell als gültig anerkannt wurden, den wesentlichen Unterschied in Bezug 
auf die Fächer im Sinne des Absatzes 4 ganz oder teilweise ausgleichen können. 
 
(6) Der Beschluss zur Auferlegung eines Anpassungslehrgangs oder einer Eignungs-
prüfung muss hinreichend begründet sein. Insbesondere sind dem Antragsteller fol-
gende Informationen mitzuteilen: 
 
a) das Niveau der im Aufnahmemitgliedstaat verlangten Berufsqualifikation und das 
Niveau der vom Antragsteller vorgelegten Berufsqualifikation gemäß der Klassifizie-
rung in Artikel 11; und 
b) die wesentlichen in Absatz 4 genannten Unterschiede und die Gründe, aus denen 
diese Unterschiede nicht durch Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die durch 
lebenslanges Lernen erworben und hierfür von einer einschlägigen Stelle formell als 
gültig anerkannt wurden, ausgeglichen werden können. 
 
(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Antragsteller die Möglichkeit hat, die 
Eignungsprüfung nach Absatz 1 spätestens sechs Monate nach der ursprünglichen 
Entscheidung, dem Antragsteller eine Eignungsprüfung aufzuerlegen, abzulegen. 

 
 

 
TITEL V  

VERWALTUNGSZUSAMMENARBEIT UND DURCHFÜHRUNGSBEFUGNIS GE-
GENÜBER DEN BÜRGERN 

 
Artikel 59 

Transparenz 
 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum 18. Januar 2016 ein Ver-
zeichnis der derzeit reglementierten Berufe mit Angabe der Tätigkeiten, die durch 
die einzelnen Berufe abgedeckt werden, sowie ein Verzeichnis der in ihrem Ho-
heitsgebiet reglementierten Ausbildungsgänge und der besonders strukturierten 
Berufsausbildungen im Sinne von Artikel 11 Buchstabe c Ziffer ii. Auch jede Ände-
rung dieser Verzeichnisse wird der Kommission unverzüglich mitgeteilt. Die Kom-
mission richtet eine öffentlich verfügbare Datenbank der reglementierten Berufe, 
einschließlich einer allgemeinen Beschreibung der Tätigkeiten, die durch die ein-
zelnen Berufe abgedeckt werden, ein und unterhält sie.  

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum 18. Januar 2016 das 
Verzeichnis der Berufe, bei denen eine Nachprüfung der Qualifikationen gemäß 
Artikel 7 Absatz 4 erforderlich ist. Die Mitgliedstaaten rechtfertigen gegenüber der 
Kommission gesondert die Aufnahme jedes einzelnen Berufs in dieses Verzeich-
nis.  

(3) Die Mitgliedstaaten prüfen, ob nach ihrer Rechtsordnung geltende Anforderungen 
zur Beschränkung der Aufnahme oder Ausübung eines Berufs durch die Inhaber 
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einer bestimmten Berufsqualifikation, einschließlich des Führens der Berufsbe-
zeichnung und der im Rahmen dieser Berufsbezeichnung erlaubten beruflichen 
Tätigkeiten, die in diesem Artikel als „Anforderungen“ bezeichnet werden, mit fol-
genden Grundsätzen vereinbar sind:  

a) Die Anforderungen dürfen weder eine direkte noch eine indirekte Diskriminierung 
aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes darstellen;  

b) die Anforderungen müssen durch übergeordnete Gründe des Allgemeininteresses 
gerechtfertigt sein;  

c) die Anforderungen müssen zur Verwirklichung des mit ihnen verfolgten Ziels ge-
eignet sein und dürfen nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung dieses 
Ziels erforderlich ist.  

(4) Absatz 1 gilt auch für Berufe, die in einem Mitgliedstaat durch einen Verband oder 
eine Organisation im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 reglementiert sind, sowie für 
alle Anforderungen in Verbindung mit der Mitgliedschaft dieser Verbände oder Or-
ganisationen.  

(5) Bis zum 18. Januar 2016 geben die Mitgliedstaaten der Kommission bekannt, 
welche Anforderungen sie aufrechterhalten wollen und aus welchen Gründen die 
Anforderungen ihrer Ansicht nach mit Absatz 3 konform sind. Zudem machen die 
Mitgliedstaaten binnen sechs Monaten nach ihrer Annahme Angaben dazu, wel-
che Anforderungen sie zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt haben und aus 
welchen Gründen die Anforderungen ihrer Ansicht nach mit Absatz 3 konform 
sind.  

(6) Bis zum 18. Januar 2016 und danach alle zwei Jahre erstatten die Mitgliedstaaten 
der Kommission außerdem Bericht über die Anforderungen, die aufgehoben oder 
gelockert wurden.  

(7) Die Kommission leitet die in Absatz 6 genannten Berichte an die anderen Mit-
gliedstaaten weiter, die binnen sechs Monaten ihre Anmerkungen dazu vorlegen. 
Innerhalb desselben Zeitraums konsultiert die Kommission interessierte Parteien 
einschließlich der Angehörigen der betreffenden Berufe.  

(8) Die Kommission erstellt auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten vorgeleg-
ten Angaben einen zusammenfassenden Bericht für die durch den Beschluss 
2007/172/EG der Kommission vom 19. März 2007 zur Einsetzung einer Koordina-
torengruppe auf dem Gebiet der Anerkennung der Berufsqualifikationen einge-
setzte Koordinatorengruppe, die dazu Stellung nehmen kann.  

(9) Unter Berücksichtigung der in den Absätzen 7 und 8 genannten Stellungnahme 
legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 18. Ja-
nuar 2017 einen zusammenfassenden Bericht vor; diesem fügt sie gegebenenfalls 
Vorschläge für ergänzende Initiativen bei. 

 
 
4. RICHTLINIE (EU) 2018/958 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 

RATES vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass 
neuer Berufsreglementierungen (ABl. L 173 vom 9.7.2018, S.25)  

 
Aufgrund des Umfangs liegt die Richtlinie (EU) 2018/958 in ausgedruckter 
Form vor. 

 






















